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Editorial

RVG, ick hör dir trapsen

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

das RVG steht vor der Tür und ich habe
nach einem geeigneten Buchtipp für 
Sie gesucht. Besonders positiv ist mir 
das Sonderheft der MDR zum RVG 
aufgefallen, das eine sehr übersichtliche
Synopse enthält. Ihre "neueren" BRAGO
Kommentare müssen Sie nicht gleich 
wegwerfen, die Synopse zeigt, wie viel 
aus der BRAGO übernommen wurde.
Wichtig ist dann nur noch das systemati-
sche Einüben der Neuerungen. 

Herr Dr. Stadler und ich haben für Sie 
ein entsprechendes Seminarprogramm
zusammengestellt, das Ihnen den 
schnellen Einstieg erleichtern soll. 
Vielleicht kann die Novelle ja für uns 
alle hilfreich sein, wieder bewusster mit
unseren Abrechnungen umzugehen.

Ich wünsche Ihnen jedenfalls ein 
angenehmes gebührenrechtliches Früh-
lingserwachen

Ihr 

Michael Dudek
Geschäftsführer
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Vom Schreibtisch der Vorsitzenden

ALLES NEU MACHT DER MAI ...

Ja, der Mai ist schon ein vorbildlicher Reformer. Vieles
ändert sich im Mai, der Wandel schreitet zügig voran,
aber die Welt scheint uns dabei trotzdem vertraut, nur
schöner. Die Zeugen der alljährlichen grünen Revolution
sind - mit Ausnahme einiger bedauernswerter Heu-
schnupfenopfer - auffällig gut gelaunt und die Früchte
des Wandels können rasch und reichlich geerntet 
werden. 

Ach, da sollten sich diejenigen, die so eifrig mit der
Reformschere im Garten des Rechts zugange sind, ein 
Beispiel nehmen. Welche besondere Blüte mit dem 
Bayerischen Obersten Landesgericht geopfert wer-
den soll, wurde in der diesjährigen Kammerversammlung
am 23.04.04 aus dem Vortrag von Prof. Dr. Landau
deutlich. Unverdrossen trotz langer Wartezeit (es war
eine Kammerversammlung mit ausgesprochen lebhaften
und kontroversen, dementsprechend zeitintensiven
Diskussionen, insbesondere zum Umfang der Beitragssen-
kung, daneben stand turnusgemäß die Wahl der Hälfte
des Vorstandes an) bot Prof. Dr. Landau eine fesselnde und
temperamentvolle Darstellung des Werdegangs des
Gerichts. Im Anschluß wurde ohne Gegenstimmen bei
wenigen Enthaltungen eine Entschließung der Kammer-
versammlung verabschiedet, mit der an die Abgeordneten
des bayerischen Landtages appelliert wird, dem Geset-
zesentwurf zur Auflösung des Bayerischen Obersten 
Landesgerichts nicht zuzustimmen. Wenn der Mai es
schafft, die Sensibilität für Kritik und den Respekt vor
gewachsenen und funktionierenden Strukturen zu
erneuern, wäre das sehr erfreulich. Ich fürchte aber, dass
wir in dieser und anderen Fragen immer wieder 
einfordern müssen, dass Recht und Justiz nicht überflüssi-

ger Luxus oder gar notwendiges Übel sind, an dem man
so en passant herumoperieren kann, sondern dass es hier
um Dinge von zentralem Gewicht und Bedeutung geht. 

Dass Strukturen und Regelungen sich immer wieder aufs
Neue hinterfragen lassen müssen, ist legitim. Dass Rechts-
beratung in weiten Teilen Europas anders abläuft und die
dortigen "Märkte" anderen Regeln folgen, wir nicht
automatisch davon ausgehen können, dass ausgerechnet 
unsere Regeln Bestand haben, machte ein Vortrag von
Prof. Henssler vor der Juristischen Gesellschaft deutlich,
der sich mit dem Einfluß des Europarechts auf das Berufs-
recht beschäftigte. Auch der Brief des Präsidenten des
DAV, Hartmut Kilger, vom 16.04.2004 an die Mitglieder,
der Ihnen und mir vor kurzem zugegangen ist, spricht
dieses Thema an. Mancher Denkansatz aus Europa ist 
für uns geradezu verstörend, gerade deshalb sollten 
wir uns alle mit diesem Thema beschäftigen, es ist unser
Thema. 

Ich kann Hartmut Kilger nur darin beipflichten, wie 
wichtig es ist, der Stimme der Anwaltschaft Gehör zu 
verschaffen. Ein Mittel dazu ist der Anwaltstag, der
über das Himmelfahrtswochenende in Hamburg stattfindet
und unter dem Motto "Zukunft der Anwaltschaft"
steht. Wer es sich nicht leisten kann, die Zukunft zu 
verschlafen, sollte sie jetzt in der Diskussion mitgestalten. 

Am Tag der Drucklegung des Heftes findet in München
die Satzungsversammlung statt, mehr dazu und vom
Anwaltstag im nächsten Heft. Die Zeit bis zum nächsten
Heft wird also ereignisreich - zwischendurch werde ich
mich beim Kulturprogramm entspannen (Sie finden es
diesmal auf Seite 16) und natürlich an meinem eigenen
Schreibtisch arbeiten (z.Zt. leider eher ein Acker als 
ein Garten, wie hieß es heute in der Frankfurter 
Sonntagszeitung so trefflich: the problem with work is,
that it is so daily...). 

Bis zum Wiederlesen 
Petra Heinicke
1.Vorsitzende

P.S. Von dieser Stelle wieder einmal der verdiente 
herzliche Dank an die Autoren des Heftes. 

P.P.S. Ich persönlich hasse es, Fragebögen auszufüllen -
aber beim Fragebogen zu den Wirkungen der ZPO-
Reform, den Sie auf den Seiten 5 - 7 finden, kann ich es
kaum erwarten! Machen auch Sie mit, damit dieses 
Thema des Deutschen Juristentags im Herbst nicht 
von uns „verschenkt“ wird!

Mitteilungen Mai 2004 3
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Aktuelles

Wichtige Änderungen bei Bußgeldvorschriften seit dem 
01. April 2004

Zum 1. April 2004 traten mit der Verordnung zur Änderung 
straßenverkehrsrechtlicher und personenbeförderungsrechtlicher
Vorschriften vom 22.01.2004 (BGBl I, S. 117) einige Änderungen in
der Bußgeld-Katalog-Verordnung in Kraft, die für die tägliche
Arbeit von Bedeutung sind. Im Einzelnen handelt es sich um

● eine Verschärfung der Ahndung des Telefonierens 
während der Fahrt

● erhöhte Sanktionen bei einer Behinderung von Rettungs-
fahrzeugen durch Parkverstöße

● Ergänzungen von Vorschriften und Anhebung der Bußgelder
zur Verbesserung der Sicherheit bei Reisebussen und
Lastkraftwagen.

1. Telefonieren während der Fahrt

Bereits seit der 33. Änderungsverordnung zum 01.04.2001 war das
Benutzen eines Mobil- oder Autotelefons während der Fahrt ohne
Freisprecheinrichtung verboten und unter Strafe gestellt. Nunmehr
wurde das damals eingeführte Bußgeld von 30 € für Kraftfahrer
bzw. 15 € für Radfahrer (Nr. 109 bis 109.2 BKatVO) gestrichen.
Zukünftig wird die Strafbarkeit des Telefonierens während der Fahrt
ohne Freisprecheinrichtung nicht mehr nach der BKatVO geahndet,
weil diese an sich nur fahrlässige Ordnungswidrigkeiten betrifft. Die
Bundesländer haben sich darauf geeinigt, den regelmäßig nur 
vorsätzlich zu begehenden Verstoß in den einheitlichen Tatbe-
standskatalog aufzunehmen und zukünftig die Zuwiderhandlung
gegen § 23 Abs. 1 a StVO für Kraftfahrzeugführer mit 40 € und
einem Punkt und für Radfahrer mit 25 € zu ahnden.

Zukünftig wird also das Telefonieren während der Fahrt ohne 
Freisprecheinrichtung neben der erhöhten Geldbuße auch zu einem
Punkt im VZR führen.

2. Behinderung von Rettungsfahrzeugen

Eine weitere wichtige Änderung für alle Autofahrer gibt es im
Bereich der Parkverstöße. Diese wurden bislang - mit Ausnahme des
Parkens auf der Autobahn gemäß Nr. 85 BKatVO - als geringfügige
Zuwiderhandlungen mit einem Verwarnungsgeld oder Bußgeld
ohne Punkte geahndet. Nunmehr wird das Parken an einer engen
oder unübersichtlichen Straßenstelle oder im Bereich einer scharfen
Kurve mit einer Geldbuße von 40 € und einem Punkt im VZR geahn-
det, wenn dadurch ein Rettungsfahrzeug im Einsatz behindert 
worden ist. (Nr. 51a.3 BKatVO).

Wer vor oder in einer amtlich gekennzeichneten Feuerwehrzufahrt
parkt und dadurch ein Rettungsfahrzeug im Einsatz behindert,
erhält hierfür gemäß Nr. 53.1 BKatVO ein Bußgeld von 50 € und
einen Punkt. Bislang verblieb es auch bei einer konkreten Behinde-
rung beim Regelsatz vom 35 € (Nr. 53 BKatVO).

3. Nichtanlegen von Sicherheitsgurten in Reisebussen

Bisher war das Nichtanlegen von Sicherheitsgurten in Reisebussen
über 3,5 t keine Ordnungswidrigkeit. Diese in § 49 Abs. 1 Nr. 20a
StVO enthaltene Ausnahme wurde gestrichen. Damit führt auch das
Nichtanlegen der Gurte im Reisebus zu einem Bußgeld in Höhe von
30 € (Nr. 100 BKatVO). 

Durch eine Ergänzung des § 8 Abs. 2 a BOKraft ist der Busfahrer
zukünftig verpflichtet, die Fahrgäste vor Fahrtantritt auf die Pflicht
zum Anlegen des Sicherheitsgurtes hinzuweisen. Das Unterlassen
stellt eine Ordnungswidrigkeit dar (§ 45 Abs. 2 Nr. 1 BOKraft). 

4. Verschärfung der Sanktionen bei Verstößen mit Bussen und Lkw

Die Ahndung von Manipulationen an Geschwindigkeitsbegrenzern
wurde von € 50 auf € 100 (für Fahrer) und von € 75 auf € 150 (für
Halter) erhöht (Nrn. 223, 224 BKatVO).

Durch die Aufnahme weiterer Katalogtatbestände in die Erhö-
hungsvorschrift des § 3 Abs. 4 BKatVO wurden die verschärften
Sanktionen für Verstöße bei Omnibussen mit Fahrgästen und kenn-
zeichnungspflichtigen Lkw mit gefährlichen Gütern ausgeweitet. Es
handelt sich im Einzelnen um die Eignung des Fahrers zur selbst-
ständigen Leitung, den vorschriftsgemäßen Zustand des Fahrzeuges
in Bezug auf Bremsen, Lenkung und Deichsel sowie die Beeinträch-
tigung der Verkehrssicherheit durch Ladung oder Besetzung.

Die Bußgelder bei Geschwindigkeitsverstößen durch Omnibusse mit
Fahrgästen und kennzeichnungspflichtigen Lkw mit gefährlichen
Gütern (Tabelle 1 b des Anhanges zur Nr. 11 der Anlage) wurden
durchgängig angehoben. Bereits ab einer Überschreitung von 
11 Km/h innerorts werden € 40 Bußgeld verhängt (ein Punkt im
VZR). Ein Fahrverbot wird jetzt bereits ab einer Überschreitung von
21 Km/h innerorts und 26 Km/h außerorts verhängt.

Für Fahrer von Gefahrgut-Lkw sind höhere Sanktionen bei wieder-
holter Missachtung der Zeichen 261 (Sperre für gekennzeichnete
Fahrzeuge mit gefährlichen Gütern) und 269 (Sperre für Fahrzeuge
mit wassergefährdender Ladung) vorgesehen. Während der erstma-
lige Verstoß weiterhin mit 100 € und drei Punkten bewertet ist, wird
bei einer erneuten Missachtung eines Durchfahrverbotes gemäß 
Nr. 152.1 BKatVO ein Bußgeld von 250 € sowie ein Monat Fahrver-
bot und drei Punkte im VZR verhängt.

Die Überschreitung der Fristen für die Hauptuntersuchung führt bei
Lkw und Omnibussen ebenfalls zu höheren Bußgeldern. Durch die
Nummernfolgen 186.1. und 186.2. wird zukünftig zwischen Pkw und
Lkw/Omnibussen unterschieden. Bei letzteren gilt zukünftig die
Fristversäumnis bis 2 Monate wird mit 15 €, mehr als 2 Monate mit
25 €, mehr als 4 Monaten mit 40 € und einem Punkt sowie mehr als
8 Monate mit 75 € und zwei Punkten geahndet. Hinsichtlich der
Pkw hat sich nichts geändert.

Auch das Bußgeld für das nicht verkehrssichere Verstauen der
Ladung oder Ladeeinrichtung wird für Lkw und Omnibusse erhöht.
Zukünftig beträgt es im Normalfall 50 € und bei Gefährdung 75 €
(Nrn. 102.1, 102.1.1 BKatVO) Bei Pkw verbleibt es bei den bisherigen
Sätzen (35 € / 50 €).

Schließlich wurde auch die Sanktion für das Überholen mit zu geringer
Differenzgeschwindigkeit von 30 € auf eintragungsfähige 40 € (ein
Punkt im VZR) erhöht (Nr. 18 BKatVO).

RA Oskar Riedmeyer, München

Anm. der Redaktion: Das Merkblatt zur Abwicklung 
von Kfz-Haftpflichtschäden Stand März 2004 finden Sie
auf Seite12 und 13 in diesem Heft.
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Leserbrief

Unser Mitglied RA Claus Pinkerneil hat uns nachfolgend
abgedruckten Leserbrief zur Diskussion um das Rechtsbera-
tungsgesetz zugesandt.

Sehr geehrte Damen und Herren Kollegen, 

anliegende Gedanken zur Diskussion um das Rechtsberatungsgesetz
übersende ich Ihnen zur Veröffentlichung: 

"Der Fall des Rechtsberatungsgesetzes - 
eine Chance für die Anwaltschaft"

Was bitte soll diese Überschrift - werden sich jetzt einige fragen,
denn: Bekanntlich sichert das Rechtsberatungsgesetz ja unsere
Pfründe oder - wie man es sachlich ausgedrückt liest: Es sichert die
Qualität der Rechtsberatung. 

Ich denke, dass keines der Argumente durchschlägt: 
Neutral betrachtet gibt es überhaupt keinen sachlichen Grund dafür,
dass unsere anwaltliche Rechtsberatungstätigkeit gesetzlich vor
Konkurrenz von "außen" geschützt werden muss. Und ob nur
Anwälte qualitativ hochwertigen Rechtsrat erteilen können - und
nicht etwa auch Assessoren, Betriebswirte, Versicherungsjuristen 
o. ä. - erscheint mehr als zweifelhaft. Von dem Umstand, dass selbst-
verständlich auch so mancher Anwalt nicht immer qualitativ hoch-
wertige Auskünfte erteilt, einmal ganz abgesehen. 

Letztlich wird nur qualitativ gute Rechtsberatung die Pfründe des
jeweiligen Beraters - gleich welcher Profession - sichern. Damit aber
wird das antiquierte Gesetz obsolet. 

Indes sollte die Anwaltschaft eine etwaige Abschaffung des Rechts-
beratungsgesetzes und die Freigabe des Rechtsberatungsmarktes als
Chance verstehen. Nämlich als Chance, sich von den letzten Fesseln
des Berufsrechts befreien zu können: 

Denn wenn kommerzielle Rechtsberatung auch dem Nicht-Anwalt
gestattet ist - der den Einschränkungen des anwaltlichen Berufs-
rechts nicht unterliegt - dann wird man es auch nicht mehr rechtfer-
tigen können, allein dem Anwalt die Berufsausübung noch z.B.
durch ein Zweigstellenverbot, das unbedingte Verbot der Vertre-
tung widerstreitender Interessen oder Werbebeschränkungen etc zu
erschweren. 

Dem Fall des Rechtsberatungsgesetzes dürfte somit zwingend auch
der weitgehende Fall der letzten berufsrechtlichen Beschränkungen
folgen. Wenn nicht förmlich, dann zumindest faktisch: Denn was die
BRAO und BORA noch verbieten, wird sich dann einfach dadurch
umgehen lassen, dass der Anwalt kurzerhand seine Zulassung
zurückgibt und statt dessen als freier Rechtsberater tätig wird - bei
gleicher Qualifikation!" 

Freundliche Grüße 

Pinkerneil 
Rechtsanwalt, München

(Siehe dazu auch  Neues vom DAV Seite 11, Anm. d. Redaktion)

§*§*§

Kuriosa

Mit folgendem Anschreiben hat unser Mitglied RA Ernst
Inzinger das anschließend abgedruckte Kuriosum einge-
sandt, welches in der Redaktion wie „angedroht“ angesichts
der Verrenkungen des Spruchkörpers beim Augenschein für
Erheiterung sorgte. 

Sehr geehrter Herr Kollege Dudek,

in der Anlage beigefügt haben wir Ihnen das Protokoll über
den Ortstermin vom 13.02.2004, ... . Eine Veröffentlichung in
den Mitteilungen dürfte doch für Erheiterung sorgen.

Mit freundlichen und kollegialen Grüßen

Ernst T. Inzinger
Rechtsanwalt

§*§*§

Nützliches und Hilfreiches
- Termine, Broschüren, Ratgeber, Internetadressen -

Die Arbeitsgemeinschaft der Fachanwälte für Steuerrecht e. V.
mit Sitz in Bochum, veranstaltet  unter Anderem vom 11. bis 12. Juni
2004 in München im Eden Hotel Wolff das Seminar „ Steuerrecht -
Praxisorientiertes anwaltliches Basiswissen“. Die Veranstaltung

Nachrichten und aktuelle Beiträge
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kostet 395,00 € und richtet sich an alle Kolleginnen und Kollegen,
die die Grundlagen des Steuerrchts erarbeiten oder aufarbeiten
möchten - jeweils mit Blick auf die anwaltliche Praxisrelevanz. Infor-
mationen und Anmeldung über die Arbeitsgemeinschaft der Fach-
anwälte für Steuerrrecht e. V., Universitätsstr. 140, 44799 Bochum,
Tel.: 0234 / 93 25 69 0, Fax: 0234 / 93 25 69 29 oderüber die home-
page: www.fachanwalt-fuer-steuerrecht.de

Crashkurs Europarecht
Das Centrum für Europarecht an der Universität Passau bietet spe-
ziell für Praktiker, die sich mit dem Europarecht zunehmend kon-
frontiert sehen und sich für die Herausforderung im Umgang mit
diesem Rechtsbereich stärker wappnen möchten  diesen Kurs am

24. und 25. Juni 2004 oder 24. und 25. September 2004

in den Seminarräumen des Kolleg für Weiterbildung,
Am Burgberg 8, 94127 Neuburg am Inn 

an. Der Kurs kostet 335.- € zzgl. gesetzl. MwSt. Weitere Informatio-
nen unter der Tel.: 0851/5092333, Fax: 0851/5092332 und auf der
homepage: www.uni-passau.de/cep.

§*§*§

Die Verbraucherzentrale gibt Tipps

Achtung: Nepp mit Internet-Service
Dubiose Rechnungen der Firma Digital Web Media

Die Verbraucherzentrale Bayern erhält sehr viele Anfragen zu Rech-
nungen der Firma "Digital Web Media Limited". Diese verlangt
69,95 Euro für eine "gebührenpflichtigen Serviceleistung". Die
betroffenen Verbraucher hätten sich für einen Monat zu einem
"Internet Service" angemeldet. Die meisten Personen, die bei den
Verbraucherschützern um Rat fragen, können sich nicht daran 
erinnern, einen entsprechenden Vertrag abgeschlossen zu haben.
Markus Saller, Jurist der Verbraucherzentrale Bayern rät: "In diesem
Fall können Verbraucher die Zahlungsaufforderung ignorieren. Erst
wenn ein Mahnbescheid zugestellt wird, sollte Widerspruch einge-
legt werden. Aber dazu wird es voraussichtlich nicht kommen".

Erst kürzlich hat die Regulierungsbehörde für Telekommunikation
und Post (RegTP) in einem ähnlichen Fall das unzulässige Treiben
gestoppt. Um auch jetzt gegen die Betreiber vorgehen zu können,
bittet die RegTP Verbraucher, die Rechnungen oder Mahnungen
über die Rufnummer 069/42726998 der Firma Digital Web Media
erhalten haben, sich bei ihr zu melden unter www.regtp.de.

Nach Überzeugung der Verbraucherzentrale handelt es sich um
einen unzulässigen Dialer. Dieser installiert sich beim Surfen im
Internet unbemerkt auf der Festplatte, stellt einen Kontakt zur 
Rufnummer 069/42726998 her und spioniert die Telefonnummer
und Anschrift des Benutzers aus. In manchen Fällen erfolgt anschei-
nend auch ein Anruf, dass angeblich ein Paket nicht zugestellt 
werden kann, und der Verbraucher gibt arglos seine Adresse an.
Damit hat die Firma alle Informationen, die sie zum Versenden einer
Rechnung benötigt.

In knapp sieben Jahren schuldenfrei - Ratgeber zeigt den Weg

Wer in die Schuldenfalle getappt ist, steht nicht selten vor dem
Abgrund. Aus den Miesen wieder herauszukommen, erscheint oft
hoffnungslos. Einen Ausweg bietet das Verbraucherinsolvenzverfah-
ren. Damit können Privatleute nach sechs bis sieben Jahren 
schuldenfrei werden. Wie das Insolvenzverfahren funktioniert und
was für Schuldner dabei zu tun ist, zeigt der Ratgeber "Geschafft:
Schuldenfrei!" der Verbraucherzentralen.

Die aktualisierte Neuauflage gibt Antworten auf alle aktuellen 

Fragen, mit denen Schuldner konfrontiert sind: Was tun, wenn ein
Vollstreckungsbescheid ins Haus flattert, der Gerichtsvollzieher vor
der Tür steht, die Bank das Konto sperrt oder ein "Offenbarungseid"
geleistet werden soll? Gezeigt wird, wie man einen Arbeitsplan 
aufstellt, um die Miesen abzubauen und wo es Unterstützung gibt,
wenn Probleme auftreten. Checklisten und Musterbriefe für alle
wichtigen Schriftwechsel bieten Hilfe bei der Korrespondenz.

Der Ratgeber "Geschafft: Schuldenfrei! - Tipps und Hilfestellungen"
kostet 7,80 Euro und ist in allen Beratungsstellen der Verbraucher-
zentrale Bayern erhältlich. Zu bestellen ist er zuzüglich zwei Euro für
Porto und Versand beim Zentralversand der Verbraucherzentrale,
Adersstraße 78, 40215 Düsseldorf oder unter Tel. 0180  /   500 14 33
(0,12 Euro  /  Minute).

§*§*§

Neues vom DAV

Bundesverfassungsgericht stärkt Strafverteidigung 

Strafverteidiger machen sich nicht wegen Geldwäsche strafbar,
wenn sie unwissentlich Honorare aus illegalen Einnahmequellen
annehmen. Nach einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom
30. März 2004 gilt der Geldwäscheparagraph bei Rechtsanwältinnen
und Rechtsanwälten nur eingeschränkt, um ihr Vertrauensverhältnis
zu Mandanten und ihre Verschwiegenheitspflicht zu schützen. Die
Arbeitsgemeinschaft Strafrecht im Deutschen Anwaltverein hatte
noch vor Ort in einer Pressemitteilung www.anwaltverein.de/03/
02/2004/19-04.html das Urteil begrüßt. Weitere Informationen 
finden Sie auch auf den Seiten des Bundesverfassungsgerichts
unter www.bundesverfassungsgericht.de. 

55. Deutscher Anwaltstag vom 20. bis 22. Mai 2004 in Hamburg 

Von  großem Interesse dürfte für den Strafverteidiger/die Straf-
verteidigerin zukünftig die Frage sein, wie er/sie nach dem neuen
RVG nunmehr abrechnen kann. Durch die Einführung des neuen
RVG wird sich für die Strafverteidiger einiges bessern. Die 
Arbeitsgemeinschaft Strafrecht des DAV bietet daher am Donners-
tag, den 20. Mai 2004 von 16.00 bis 17.30 Uhr eine Veranstaltung zu
diesem Thema an. In diesem Zusammenhang beschäftigt sich die
Veranstaltung vor allem auch mit der Fragestellung, ob die 
Pflichtverteidigung in der Realität einer Verteidigung zweiter Klasse
gleich kommt. Zu den genannten Themen werden Rechtsanwalt 
Dr. Klaus Leipold, München, sowie Rechtsanwältin Annette 
Marberth-Kubicki, Kiel, referieren.

DAT 2004 / Strafrechtliche Veranstaltungen 

Der Bundesrat hat am 02. April 2004 das von Baden-Württemberg
initiierte "Gesetz zur Änderung des Deutschen Richtergesetzes"
(Drs. 15/1471, 15/2676, 195/04) gebilligt. Mit dem Gesetz wird den
Ländern die Befugnis eingeräumt, durch landesgesetzliche 
Regelungen auch anwaltliche Beisitzer zu Richterdienstgerichten
zuzulassen. Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte können nun
auch bei dienstgerichtlichen Verfahren gegen Richter ihren 
Sachverstand und Erfahrungen einbringen. Ob es sinnvoll wäre,
Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte generell als Richter im
Nebenberuf zuzulassen, wird auf dem diesjährigen Anwaltstag am
21. Mai 2004 in Hamburg auf der offenen Ausschusssitzung des
Gesetzgebungsausschusses Strafrecht des DAV um 15.00 bis 17.30
Uhr diskutiert werden. 

An der Podiumsdiskussion nehmen teil: Renate Jaeger, Richterin
am Bundesverfassungsgericht, Karlsruhe, Dr. Jan Grotheer, 
Präsident des Finanzgerichts, Mitglied des Präsidiums des 
Deutschen Richterbundes, Hamburg, Rock Tansey QC, ehemaliger
Chairmann, jetzt Ehrenvorsitzender der ECBA, London sowie
Rechtsanwalt JR Prof. Dr. Franz Salditt, Neuwied. Die Moderation
der Veranstaltung wird von Dr. Stefan König, Berlin, übernommen.

Nachrichten und aktuelle Beiträge
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Das gesamte Programm und die Anmeldung finden Sie  unter
www.anwaltverein.de/DAT/index.html.

DAT - Schnittstellenthema: Moderne Ansätze zum Stressmanage-
ment am Donnerstag

Von Stress wird viel gesprochen. Im Arbeitsleben wie im Privatleben.
Mit dem Begriff Burn-out-Syndrom werden zunehmend besonders
kreative, engagierte Manager oder Freiberufler konfrontiert, die
in ihrem Beruf hohe Verantwortung tragen. Der DAT gibt deshalb
auch Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten die Möglichkeit, sich
auf dem diesjährigen DAT mit dem Thema Stressmanagement zu
befassen. Das Thema hat arbeitsrechtliche, sozialrechtliche und
haftungsrechtliche Aspekte. Das Phänomen "Stress" betrifft 
Mandanten ebenso wie Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte in
ihrer eigenen Berufsausübung, die meistens durch hohen Arbeits-
anfall, der in kürzester Zeit bewältigt werden muss und zuneh-
mend auch durch finanzielle Sorgen belastet ist. 

Zum Fachprogramm und zur Anmeldung geht es stressfrei unter
www.anwaltverein.de/DAT/index.html. 

DAT - Aktuelles Thema: Terrorismusbekämpfung durch Ausländer-
recht

Seit den Anschlägen vom 11. März 2004 in Madrid werden unter
dem Stichwort Terrorismusbekämpfung verschiedene Verschärfungen
des Ausländerrechts wie etwa die Ausweisung aufgrund bloßer Ver-
dachtsmomente, die Abschiebung in Drittstaaten und die 
Verkürzung des Rechtswegs auf eine Instanz diskutiert. In einer
ersten Bewertung ist der Deutsche Anwaltverein davon ausgegangen,
dass keine Fälle denkbar sind, in denen die bisherigen Ausweisungs-
tatbestände nicht ausreichen. Diese hochbrisante Frage soll nun
anlässlich des Deutschen Anwaltstages am Freitag, den 21. Mai 2004
von 14.00 bis 16.00 Uhr als aktuelles Thema, nochmals ausführlich
diskutiert werden. An der Diskussion werden u.a. teilnehmen
Rechtsanwalt Victor Pfaff, Frankfurt, Dr. Dieter Wiefelspütz, 
innenpolitischer Sprecher der Fraktion der SPD, Thomas Strobl,
rechtspolitischer Sprecher der Fraktion der CDU/CSU und die 
Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Marieluise Beck. 
Weitere Informationen zum Programm und die Möglichkeit der 
online-Anmeldung finden Sie unter: 
www.anwaltverein.de/DAT/index.html

Reform des Versicherungsvertragsrechts 

Die Expertenkommission zur Reform des Versicherungsvertrags-
rechts hat Bundesjustizministerin Zypries nach vierjähriger Beratung
am 19.04.04 ihren Abschlussbericht übergeben. Der Bericht 
ist abrufbar als Presseinformation zusammengefasst unter
www.bmj.bund.de/media/archive/646.pdf und als 570 Seiten umfas-
sender Volltext unter www.bmj.bund.de/media/archive/647.pdf. Die
Reform soll noch in dieser Legislaturperiode abgeschlossen werden.
Der Referentenentwurf des Bundesministeriums der Justiz wird 
spätestens Anfang 2005 erwartet. Das Versicherungsrecht soll damit
"verbraucherfreundlicher und moderner" werden. Der DAV hatte
sich durch seinen Ausschuss Versicherungsrecht bereits zu dem
Zwischenbericht der Kommission im vergangenen Jahr geäußert. Er
wird sich auch an der weiteren Diskussion beteiligen.

BGH: Versenden unverlangter Werbemails unzulässig

Der BGH hat kürzlich entschieden, dass unverlangt zugesandte Wer-
bemails wettbewerbswidrig und damit unzulässig sind. Eine E-Mail-
Werbung ist nur dann ausnahmsweise zulässig, wenn der Empfän-
ger ausdrücklich oder konkludent sein Einverständnis erklärt hat, E-
Mail-Werbung zu erhalten, oder wenn bei der Werbung gegenüber
Gewerbetreibenden aufgrund konkreter tatsächlicher Umstände ein
sachliches Interesse des Empfängers vermutet werden kann 

(BGH, I ZR 81/01, Urteil vom 11.03.2004, www.bundesgerichtshof.de).

Adressenrecherche 

In Deutschland ziehen jedes Jahr etwa 9 Mio. Menschen um. 
Oft wird die neue Adresse von Geschäftspartnern oder Schuldnern
nicht bekannt gegeben. Anwälte können neue Anschriften über
die rund 5.700 Einwohnermeldeämter erfragen, müssen 
aber neben dem eigenen Personal- und Zeitaufwand mit Aus-
kunftsgebühren zwischen 4,- und 20,- € (im Durchschnitt ca. 6,- €)
rechnen. Kostengünstigere Wege bieten Internetportale wie
www.supercheck.de oder www.regis24.de  oder www.ewoma.de.
Eine Adressrecherche z.B. bei "Supercheck" kostet im Schnitt 8,- €,
eine EMA-Anfrage maximal 9,30 € einschließlich Zustellbarkeits-
prüfung und angereichert mit aktueller Telefonnummer. 

Weitergabe von Fluggastdaten an die USA - EP 

Der Justizausschuss des Parlaments hat am 6. April 2004 über den
Bericht www.europarl.eu.int/meetdocs/committees/libe/ 20040405/
530949de.pdf zum Entwurf eines Abkommens der Europäischen
Gemeinschaft mit den USA über die Verarbeitung von Fluggastda-
tensätzen und deren Übermittlung durch die Fluggesellschaften an
die amerikanischen Zoll- und Grenzschutzbehörden abgestimmt.
Der Ausschuss forderte darin den Präsidenten des Parlaments, Pat
Cox, offiziell auf, zur Frage der Vereinbarkeit des geplanten
Abkommens mit dem Vertrag ein Gutachten des Gerichtshofs nach
Art. 300 Abs. 6 EG einzuholen. Aus diesem Grund wurde der Rat
aufgefordert, das Abkommen solange nicht abzuschließen, bis der
Europäische Gerichtshof sein Gutachten abgegeben hat. Zusätzlich
wurde der Kommissionsvorschlag [KOM (2004) 190 <http://euro-
pa.eu.int/eur-lex/de/com/pdf/2004/ com2004_ 0190de01.pdf>] als
Ganzes abgelehnt. Diese Stellungnahme des Ausschusses bindet
den Rat allerdings nicht, der im weiteren über den Entwurf der
Kommission entscheiden wird.

BMWA startet neues Internetportal "Pro Mittelstand" 

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit hat das neue
Mittelstandsportal www.pro-mittelstand.org/ freigeschaltet. 

Die Gründer- und Kleinunternehmensinitiative des Bundesministe-
riums für Wirtschaft und Arbeit mit ihren zahlreichen Maßnahmen
soll Existenzgründern und Kleinunternehmen das Leben erleich-
tern. Des Weiteren erhalten Unternehmen Informationen über das
neu strukturierte, noch besser auf kleine und mittlere Unterneh-
men ausgerichtete Förderangebot von BMWA und KfW sowie über
die bereits umgesetzten oder unmittelbar anstehenden Maßnah-
men im Bereich Bürokratieabbau.

Das Jura-Studium mit dem kleinsten Budget 

Nach einer Rechnung des Instituts für Deutsche Wirtschaft geben
Jurastudenten im Laufe ihres Studiums für die Lebenshaltung, von
Miete über Kino bis zur Mensa, am wenigsten aus. Im Westen sind
es 47.800,- € und im Osten 38.600,- €. Die Philosophen sind am
teuersten. Sie kommen auf fast 65.000,- €, was wohl mit der 
Länge des Studiums, im Schnitt acht Jahre, zusammenhängt. Die
Wirtschaftswissenschaftler investieren im Schnitt 49.400,- € im
Westen und 39.900,- € im Osten. Die Studie liegt einem Bericht der
Süddeutschen Zeitung vom 31. März 2004 zugrunde. Auch für den
Staat sind Jurastudenten billig: Während für einen Humanmedi-
zinstudenten im Jahr 2001 etwa 28.400 € jährlich an Grundmitteln
aufgebracht wurden, kostete der Studienplatz eines Jurastudenten
nur 2.100 €, das ist nur ca. 1/14. Sogar die Studienplätze angehender
Mathematiker sind mit 6.300 € noch dreimal so teuer wie die der
Juristen. Wie können die Hochschulen damit noch qualifizierten
Nachwuchs produzieren? (Angaben des Statist. Bundesamts zit.
nach DER SPIEGEL 3/04)

Nachrichten und aktuelle Beiträge
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Weltläufigkeit von Ministerialbeamten? 

Von 408 in den Jahren 2000 bis 2002 in den höheren Ministerial-
dienst von Bund und Ländern eingestellten oder erstmals beför-
derten Beamten haben 58% sich seit der Schulzeit nie mehr mit
Fremdsprachen befasst und 82% haben nie im Ausland gelebt. Kein
Wunder, dass der Export deutscher Rechts- und Politikkultur im Argen
liegt. Es gibt genügend weltläufige Bewerber, jedoch entscheiden bei
Juristen und Politologen regelmäßig immer noch geringfügig bessere
Examensnoten (Quelle: Studium der Verwaltungshochschule Speyer.
An der Befragung waren 4 Bundes- und 62 Landesministerien beteiligt.
Tagesspiegel, Berlin, vom 05. April 2004, Seite 25).

DAV: Verbraucherschutz bei Rechtsberatung erhalten!

- Anwälte legen einen Entwurf für ein Rechtsberatungsgesetz vor -

Berlin (DAV). Anlässlich seiner Präsidiumssitzung hat der Deutsche
Anwaltverein (DAV) am 06. April seinen Entwurf für ein neues Rechts-
beratungsgesetz vorgelegt. Danach soll die rechtliche Beratung
grundsätzlich der Anwaltschaft vorbehalten bleiben, um die Ver-
braucher vor unqualifiziertem Rechtsrat zu schützen. Veränderungen
soll es beispielsweise beim unentgeltlichen Rechtsrat geben. Soziale 
Organisationen sollen ebenso unentgeltlichen Rechtsrat erteilen 
können, wie nahestehende Personen aus Gefälligkeit. Anlass für den
Vorschlag ist die Ankündigung der Bundesregierung das Rechtsbera-
tungsgesetz zu überarbeiten. 

"Der Schutz des Rechtsuchenden vor unqualifizierten Rechtsrat muss
bei allen Überlegungen im Vordergrund stehen," so Rechtanwalt
Hartmut Kilger, DAV-Präsident, anlässlich der Präsidiumssitzung in
Berlin. In einem Rechtsstaat muss der Bürger bei großen wie bei 
kleinen Angelegenheiten erwarten können, dass er kompetent
Rechtsrat erhält und das Recht korrekt angewendet wird. Dies könne
nur durch einen Berufsträger, der sachlich kompetent ist, eine 
umfassende geprüfte Ausbildung hat, in unabhängiger Weise das
Recht bewertet, verschwiegen und auf Vertrauen gestützt, geschehen.
Dies gewährleisten allein Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte. 

Bei der unentgeltlichen Rechtsbesorgung (§ 3 des Entwurfes) durch
Organisationen ist zu beachten, dass diese in Wahrheit oft nicht
unentgeltlich ist, weil sie oft auch aus anderen, zum Teil öffentlichen
Mitteln gespeist wird. Hier soll die Beratung durch in den Organisa-
tionen tätige Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte aus Verbrau-
cherschutzgründen vorgeschrieben werden. Nur unter engen Voraus-
setzungen soll Nichtanwälten die Erlaubnis zur Rechtsbesorgung
erteilt werden. Aus Gründen des Verbraucherschutzes müssen dann
Nichtanwälte nach Ansicht des DAV eine Berufshaftpflichtversicherung
nachweisen um den Bürger gegen unrichtigen Rechtsrat abzusichern.

Den Vorschlag nebst Erläuterungen finden Sie im Internet unter
www.anwaltverein.de/01/depesche/texte04/rechtsberatung.html.

Anwälte bald Beisitzer in Richterdienstgerichten 

Am 11. März 2004 billigte der Bundestag einstimmig in zweiter und
dritter Lesung den von Baden-Württemberg initiierten "Entwurf eines
Gesetzes zur Änderung des Deutschen Richtergesetzes". Mit dem
Gesetz wird den Ländern die Befugnis eingeräumt, durch landesge-
setzliche Regelungen auch anwaltliche Beisitzer zu Richterdienst-
gerichten zuzulassen. Es ist zu erwarten, dass der Bundesrat, der 
dieses Gesetz vorgeschlagen hat, am 02. April 2004 dieses Gesetz 
billigt. Damit konnte sich auch der DAV mit seinen Forderungen
durchsetzen. Rechtsanwälte verfügen nach Ansicht des DAV über den
erforderlichen juristischen und praxisbezogenen Hintergrund, richter-
dienstliche Sachverhalte kompetent zu prüfen. 

Konferenz zu Anwaltsversorgungswerken in Rom - CCBE

Am 26. März 2004 fand in Rom eine Konferenz des Rates der Europäi-

schen Anwaltschaften und des italienischen Anwaltsversorgungswerkes
(Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense) zum Thema
anwaltlicher Versorgungswerke in Europa statt. Ziel der Konferenz
war es, Probleme der Anwaltschaft bei grenzüberschreitender Dienst-
leistung oder Niederlassung im Bereich der Versorgungswerke zu
identifizieren und mögliche Lösungsansätze zu diskutieren. Nach 
kontroverser Diskussion bestand bei der Mehrheit der Konferenzteil-
nehmer Einigkeit darüber, dass für die Probleme in Anwendung der
Verordnung 1408/71/EWG nicht Harmonisierung sondern Koordinie-
rung in Form der loyalen Zusammenarbeit der verschiedenen inner-
staatlichen Organisationen die Lösung sein muss. Durch Fortsetzung
der Arbeiten des CCBE in diesem Bereich soll die grenzüberschreiten-
de Tätigkeit von Anwälten weiter erleichtert werden. Weitere Hinter-
grunddokumente zur Konferenz können über das DAV Büro Brüssel
angefordert werden.

Wichtiger Hinweis: Gefälschte e-mail Absenderadressen 

Im Umlauf befindet sich zur Zeit ein Wurm der eines besonders 
deutlich macht: 

Auch bei e-mails von vermeintlich bekannten bzw. vertrauenswürdi-
gen Absendern sollten Sie prüfen, ob der Text der Nachricht zum
Absender passt und welche Anlagen mit verschickt werden. Die 
Würmer benutzen gefälschte e-mail Absendeadressen und versenden
sich selbst als e-mail mit schadhaftem Dateianhang. 

Strafverteidiger fordern bessere Zeugnisverweigerungsrechte
bei (verdeckten) Ermittlungsmaßnahmen

- Gemeinsamer Appell aller Strafverteidigerorganisationen -

BERLIN (DAV). In einem gemeinsamen Appell fordern die Strafver-
teidigerorganisationen das Bundesministerium der Justiz auf, den
Bereich der Zeugnisverweigerungsrechte bei (verdeckten) Ermitt-
lungsmaßnahmen neu zu regeln. Der Deutsche Anwaltverein
(DAV) ist an diesem Appell durch seine Arbeitsgemeinschaft Straf-
recht und seinen Strafrechtsausschuss beteiligt. Der Gesetzgeber
soll einen vorliegenden Gesetzentwurf umsetzen, den das For-
schungsprojekt des Arbeitskreises Strafprozessrecht und Polizei-
recht (ASP) im Auftrag des BMJ bereits 2002 erarbeitet hat. Nach
Auffassung der Strafverteidigerverbände ist der Gesetzentwurf
geeignet, unerträgliche Wertungswidersprüche und Inkonsisten-
zen des geltenden Strafprozessrechts im Bereich der Zeugnisver-
weigerungsrechte zu beseitigen. 

"Das ungestörte Verhältnis des Bürgers zu Vertrauensberufen ist
der Grundpfeiler unseres Rechtsstaats," so der Präsident des DAV,
Rechtsanwalt Hartmut Kilger. Die Vertraulichkeit der Kommunika-
tion müsste besser als bisher gegen heimliche Ermittlungsmetho-
den geschützt werden. Dies gelte um so mehr, da die Zahl der ver-
deckten Eingriffe in das Post- und Fernmeldegeheimnis nach wie
vor wächst. Handlungsbedarf bestehe beispielsweise bei der Post-
beschlagnahme, den Telefonüberwachungen, bei verdeckten
Ermittlungen, der polizeilichen Beobachtung und so weiter.

Als besonders regelungsbedürftig werden somit alle diejenigen
Ermittlungsmaßnahmen angesehen, in denen die Zeugnisverwei-
gerungsrechte unvollkommen und unausgewogen geregelt sind.
Dies sei insbesondere im Blick auf das für den Rechtsstaat essen-
tielle Berufsgeheimnis der Strafverteidiger notwendig. Mit den
bestehenden Eingriffen sei die Strafverteidigung als Institution in
ihrem Kernbestand betroffen. Der Anspruch eines jeden Beschul-
digten auf ein faires und rechtstaatliches Verfahren leide damit in
unerträglicher Weise.

Die Stellungnahme der Strafverteidigerorganisationen finden Sie
im Internet unter www.anwaltverein.de/03/05/index.html.
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Merkblatt zur Abwicklung von Kfz-Haftpflichtschäden
(Anwaltsgebühren bei der Unfallschadenregulierung)

Stand: 25. März 2004 

1. Rechtsanwälte und Kfz-Haftpflichtversicherer
bemühen sich um eine zügige, rationelle und 
kostengünstige Unfallschadenregulierung.

a) Im Verhältnis zwischen dem Rechtsanwalt des
Geschädigten und dem Kfz-Haftpflichtver-
sicherer des Schädigers zahlt der Versicherer
dem Rechtsanwalt anstelle der ihm nach den §§ 
118, 22, 23, 31 BRAGO entstandenen Gebüh-
ren unabhängig davon, ob ein Vergleich ge-
schlossen wurde oder eine Besprechung statt-
gefunden hat, einen einheitlichen Pausch-
betrag in Höhe einer 15/10-Gebühr nach dem
Erledigungswert der Angelegenheit. Sind Ge-
genstand der Regulierung (auch) Körperschä-
den, erhöht sich die Gebühr ab einem Gesamt-
erledigungswert von 10.000 € auf 17,5/10*. 

2. Verhandlungen mit Geschädigten, insbesonde-
re Vergleichsverhandlungen, sollen von Vertre-
tern der betreffenden Versicherung nur mit dem
vom Geschädigten bestellten Anwalt geführt
werden.

3. Vor Beauftragung eines Sachverständigen soll
der Rechtsanwalt, wenn die Wahrung der Inte-
ressen seines Mandanten dies zulässt, mit dem
Versicherer prüfen, ob die Beauftragung erfor-
derlich ist. Entsprechendes gilt für weitere Fra-
gen der Schadenminderung (z. B. Unfallfinan-
zierung, Anmietung eines Mietwagens).

b) Wird der Rechtsanwalt in einem Haftpflicht-
schadenfall auch mit der Abwicklung des Kas-
koschadens beauftragt, dann wird der Erledi-
gungswert angesetzt, der ohne Inanspruch-
nahme der Kaskoversicherung in Ansatz käme.4. Anwälte sollten für die Anmeldung von Kfz-

Haftpflichtschäden den zwischen dem DAV und 
dem HUK-Verband vereinbarten einheitlichen
Fragebogen für Anspruchsteller verwenden.
Versicherer sollten in diesem Falle auf die Ver-
wendung eines eigenen Fragebogens verzich-
ten.

c) Vertritt der Rechtsanwalt mehrere durch ein 
Schadenereignis Geschädigte, so errechnet
sich der zu ersetzende Pauschbetrag aus der
Summe der Erledigungswerte. Er erhöht sich in
diesen Fällen auf 20/10; betrifft die Regulierung
(auch) Körperschäden, auf 22,5/10* ab einem
Gesamterledigungswert von 10.000 €. 5. Der Name des Sachbearbeiters sowohl der

bevollmächtigten Anwaltskanzlei als auch der
Versicherung soll aus der Korrespondenz er-
kennbar sein.

d) Auslagen werden dem Rechtsanwalt nach den
gesetzlichen Vorschriften ersetzt. MwSt auf die 
Anwaltskosten wird nicht ersetzt, wenn der Ge-
schädigte vorsteuerabzugsberechtigt ist.6. Rechtsanwälte und Kraftfahrtversicherer sollten

im Falle eines Anrufs, der den jeweiligen Part-
ner nicht erreicht, unverzüglich zurückrufen. e) Wird der Haftpflichtversicherer für eine auslän-

dische Versicherungsgesellschaft als Korres-
pondenzgesellschaft tätig, dann gilt die Rege-
lung nur, wenn die ausländische Versiche-
rungsgesellschaft sie gegen sich gelten lässt.

7. Vielfältige und häufige Meinungsverschieden-
heiten zwischen Versicherern und Rechtsanwäl-
ten über Art und Höhe der bei außergerichtli-
chen Unfallschadenregulierungen zu ersetzen-
den Anwaltsgebühren stellen für beide Seiten 
eine unerfreuliche und unrationelle Belastung
dar.

f) Die Regelung gilt grundsätzlich nur für den Fall
der vollständigen außergerichtlichen Schaden-
regulierung; bei nur teilweiser Regulierung
dann, wenn der Ausgleich weiterer Schadenpo-
sitionen einvernehmlich vorbehalten bleibt. Sie
gilt dann nicht, wenn über einen Teilanspruch,
sei es auch nur über die Kosten, gerichtlich ent-
schieden worden ist.

Zur Vermeidung solcher Meinungsverschieden-
heiten und im Interesse einer außergerichtli-
chen Schadenregulierung wird wie folgt verfah-
ren:

Bitte wenden
* Für Mandate, die vor dem 1.7.94 erteilt wurden, gelten
  die Anhebungen um 2,5/10 nicht.
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g) Die Regelung gilt generell für die Rechtsanwälte 
nicht (mehr), die von ihr, sei es auch nur in ei-
nem Einzelfall, abweichen. 

h) Vertritt der Anwalt mehrere Geschädigte und 
reguliert er den Schaden eines oder mehrerer 
Mandanten außergerichtlich, während er für ei-
nen oder mehrere andere eine gerichtliche Ent-
scheidung herbeiführt, sind dies gebührenrecht-
lich verschiedene Angelegenheiten. Demzufolge 
kann der außergerichtlich erledigte Teil den 
vorstehenden Regeln entsprechend pauscha-
liert abgerechnet werden. 

Die Regelung braucht nicht angewendet zu wer-
den, wenn 

�� der Sachschaden durch eine Zwischenfinanzie-
rung erhöht wurde, ohne dass dem Versicherer 
vorher Gelegenheit zur Zahlung gegeben war, 

�� generell, wenn sich der Rechtsanwalt in Wider-
spruch zu der von der Bundesrechtsanwalts- 

kammer über die Zusammenarbeit von Anwäl-
ten mit Unfallhelfern veröffentlichten Auffassung 
(Stapelvollmacht, Beteiligung an einem Unfall-
helferring usw.; AnwBl 1971, 133) gesetzt hat. 

In den neuen Bundesländern ist nach den dort 
gültigen Gebührensätzen abzurechnen. 

Das frühere Abkommen des Deutschen Anwaltver-
eins mit bestimmten HUK-Versicherern über die 
Berechnung eines Pauschalhonorars (vgl. AnwBl 
1971, 198; 1981, 389) gilt nicht mehr. 

Erläuterungen zu den o.g. Verhaltens- und Ab-
rechnungsgrundsätzen geben die Veröffentlichun-
gen von Greißinger in AnwBl 1993, 474 und spe-
ziell zur Anhebung des Pauschalbetrags auf 17,5 
bzw. 22,5/10 in AnwBl 1994, 564 (= zfs 1994, 393) 
sowie die umfassenden Erläuterungen des Schlich-
tungsausschusses in zfs 1998, 201 = DAR 1998, 
286 = AnwBl 1998, 598. 

Die nachfolgend genannten Versicherungsgesellschaften haben mitgeteilt, für nach dem 30.09.1991 eingetre-
tene Kfz-Haftpflichtschäden nach den vorbeschriebenen Modalitäten zu verfahren: 

�� Allgemeine Versicherungs-AG der HUK-Coburg 
(HUK-Coburg Allgemeine), Coburg 

�� Allianz Versicherungs-AG, München 
�� Bayerische Versicherungsbank AG (Allianz-

Gruppe), München 
�� BRUDERHILFE Sachversicherung a.G. im Rah-

men der Kirchen, Kassel 
�� Continentale Versicherung a.G., Dortmund 2)

�� Deutsche Versicherungs-AG, Berlin (Allianz Grup-
pe) 

�� Deutscher Herold Allgemeine Versicherungs-AG 
der Deutschen Bank, Bonn12)

�� DEVK Deutsche Eisenbahnversicherung Sach- 
und HUK Versicherungsverein a.G.13)

�� DEVK Allgemeine Versicherung a.G.13)

�� Europa Sachversicherung AG, Köln 2)

�� Frankfurter Versicherungs-AG einschließlich 
Volkswagen-Opel-Händler Versicherungsdienst - 
OVD - (Allianz-Gruppe), Frankfurt a.M. 

�� Gerling-Konzern Allgemeine Versicherungs-AG, 
Köln  7)

�� Haftpflicht-Unterstützungskasse kraftfahrender 
Beamter Deutschlands a.G. (HUK-Coburg), Co-
burg 

�� Karlsruher Versicherung AG, Karlsruhe 6)

�� Karlsruher Beamten-Versicherung AG, Karls- 
ruhe  6) 

�� KRAVAG-ALLGEMEINE Versicherungs AG 8)

�� Landschaftliche Brandkasse Hannover (VGH Ver-
sicherungsgruppe), Hannover 5)

�� Öffentliche Versicherung Oldenburg, Oldenburg 7)

�� Provinzial Brandkasse Versicherungsanstalt 
Schleswig-Holstein, Kiel 2)

�� Provinzial Feuerversicherungsanstalt der Rhein-
provinz, Düsseldorf 4)

� Saarland Feuerversicherung AG14)

�� SV Sparkassen-Versicherung Gebäudeversiche-
rung Baden-Württemberg AG11) (vormals Spar-
kassen-Versicherung Stuttgart 3))

�� VHV Autoversicherungs-Aktiengesellschaft (vor-
mals VHV Vereinigte Haftpflichtversicherung a.G.), 
Hannover 1)

�� Vereinte Spezial Versicherungs-AG, München 
�� Volksfürsorge Deutsche Sachversicherung AG, 

Hamburg10)

�� Westfälische Provinzial Feuersozietät, Münster 2)

�� Württembergische Versicherung AG, Stuttgart 
� Sparkassen direkt Versicherung AG 15)

 1)  Schäden ab 01.11.1991 
 2)  Schäden ab 01.01.1992 
 3)  Schäden ab 01.05.1992 
 4)  Schäden ab 01.10.1992 
 5)  Schäden ab 01.01.1994 
 6)  Schäden ab 01.07.1995 
 7)  Schäden ab 01.01.1997 

8)  Schäden ab 01.01.2000 
 9) Schäden ab 01.07.1999 
10) Schäden ab 01.01.2000 
11) Schäden ab 01.04.2000 
12) Schäden ab 01.06.2000 
13) Schäden ab 01.01.2001 
14) Schäden ab 01.07.2001 

 

DeutscherAnwaltVerein
Littenstrasse 11 
10179 Berlin 
Telefon: 0 30 / 72 61 52 - 0 
Fax:       0 30 / 72 61 52 - 190 
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im SommerSemester 2004

Anwälte berichten über ihren Beruf
kostenlose Veranstaltung, keine Anmeldung erforderlich! 

Wann: jeweils donnerstags, 18.00 Uhr c.t.,
Wo: Hauptgebäude der LMU München - HS 112

06.05.2004: RAin Dr. Doris Kloster-Harz (Dr. Kloster-Harz & Dr. Harz)
"Familienrecht - Scheidungsrecht"

13.05.2004: RA Michael Dudek (Rosa Dudek Löber)
"Aufbau einer Kanzlei"

27.05.2004: RA Stefan Söder LL.M. (New York) (Professor Schweizer)
"Presse- und Medienrecht"

17.06.2004: RA Dr. Robert Jofer (Wannemacher & Partner)
"Strafverteidigung in der Praxis"

24.06.2004: RA Dr. Christian Duve (Freshfields Bruckhaus Deringer, Frankfurt a. M.)
"Die Rolle des Wirtschaftsanwalts in komplexen Streitigkeiten - Prozessführung, Schiedsgerichtsbarkeit und Mediation"

01.07.2004: RA Dr. Sebastian Weber, München
"Commercial Banking"

08.07.2004: RA Prof. Dr. Arndt Raupach (Raupach & Wollert-Elmendorff)
"Der Wettbewerb auf dem Beratungsmarkt -

Lohnt es sich, Rechtsanwalt zu werden, wenn ja, welcher Kanzleityp ist der richtige für mich?"

Ringvorlesung

Grundlagenseminar: "Vertragsgestaltung"

Informationsveranstaltung:

am Donnerstag, den 13. Mai 2004 von 17:00 - 19:00 Uhr

Seminartage:

30.06.2004 von 14:00 - 17:00 Uhr
01./02.07.  und 15.07.2004 von 9:00 - 17:00
im Seminarraum des Instituts für Anwaltsrecht
Ainmillerstraße 11, 80801 München

Schwerpunkte:

● Allgemeine Empfehlungen zur Vertragsgestaltung
und -verhandlung (RA Dr. Bauer);

● Familienverträge (RA'in Dr. Groß)
● AGB und Lieferverträge (RA Dr. Zanker)
● Gesellschaftsvertrag (RA Dr. Bauer)
● Testament/Erbvertrag (RA Dr. Bauer)

Eignung und Voraussetzung: Studenten ab dem 5. Semester. 
Leistungsnachweise: Seminarschein bei Übernahme eines Referats
bzw. Teilnahmebescheinigung
Literatur: Junker/Kamanabrou, Vertragsgestaltung, München 2002;
Langenfeld, Einführung in die Vertragsgestaltung, JuS Schriftenreihe
(Heft 152), München 2001;Langenfeld, Vertragsgestaltung, 2. Aufla-
ge, München 1997
Anmeldung erforderlich: Interessenten wenden sich bitte an das
Institut für Anwaltsrecht, Ainmillerstraße 11, 80801 München, 
Tel.: 089/340294-76, Fax: 089/340294-78, Email: info@anwaltsrecht.de
oder können sich in eine Liste im Lehrstuhl Prof. Dr. Eidenmüller bei
Frau Javid, Zimmer 207, 2. Stock, Veterinärstr. 5 eintragen

Sonderveranstaltung

"Souveränität und persönliche Ausstrahlung"

Dienstag, 25. Mai 2004
von 14:00 - 18:00 Uhr s.t. 

- im Institut -

Referentin: Beate Neun
(Moderatorin und Referentin für 
Kommunikation/Präsentation)

Inhalte: Auftreten, Körpersprache, Gestik, Mimik, 
Stimme, Habitus

Anmeldung erforderlich: per Email oder Anruf erwünscht

Zielgruppe: Studenten, Referendare, Rechtsanwälte

Teilnehmergebühr: € 20,00
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Ankündigung:

Vortrags und Diskussionsreihe

in Zusammenarbeit mit dem Institut für Rechtsphilosophie und Rechtsinformatik und der
„Initiative Bayerischer Strafverteidigerinnen und Strafverteidiger e. V.“

Dienstags, 18:00 c.t.
Bibliothek des Instituts für Rechtsphilosophie, Ludwigstraße 29/1. Stock,

U-Bahnhof Universität (U3/U6)

Leitung und Koreferate: Prof. Dr. Bernd Schünemann

11. Mai 2004
„Die Durchsetzung der Verfahrensrechte des Angeklagten in der Hauptverhandlung“

Referent: RA Uwe Lehmbruck

15. Juni 2004
„Opferschutz- ein neues Ziel des Strafprozesses. Das OpferrechtsreformG der Bundesregierung

und andere Opferschutzregelungen der StPO“
Referent: RA Jochen Uher

06. Juli 2004
„Wird der Deal im Strafprozess salonfähig? Konsequenzen aus BGHSt 43, 195 und dem neuesten Reformvorschlag

der Bundesregierung zur StPO“
Referent: Richter am Landgericht München I Wolfgang Wahl

Bei allen Veranstaltungen besteht im Anschluss Gelegenheit zu einer Diskussion!

Spezialveranstaltung

"Rhetorik und Kommunikation für Juristen"

Praktisches Kommunikationstraining für Juristen mit 
Rollenübungen in Kleingruppen & Videoauswertung

jeweils samstags, 12.06. und 19.06.2004
von 9:00 - 17:00 Uhr s.t. - im Institut -

Das Seminar leitet ein Spezialist für juristische Rhetorik

Seminarleiter: Mathias H. Markert 
(Consultant für COM International)

Inhalte:

◆ Grundlagen der Gesprächsführung in der juristischen Praxis
◆ Gesprächsfördernde Kommunikation
◆ Wahrnehmung/engagiertes Zuhören
◆ Körpersprache und nonverbale Kommunikation
◆ Mandantengespräch
◆ Zeugenbefragung
◆ Das Plädoyer des Staatsanwalts und des Strafverteidigers
◆ Fragetechnik und nondirektives Gesprächsverhalten
◆ Sprachlicher Ausdruck/Überzeugung mit Stimme/

Sprechdenken/Auftreten und Haltung

alle Teilnehmer erhalten eine Teilnahmebestätigung

Anmeldung erforderlich: per Email oder per Anruf erwünscht!
Zielgruppe: Referendare und Studenten
Gebühr: € 130,00

Seminar

"Der Vergleich in der anwaltlichen Praxis"
- Haftungsgefahr für den Anwalt unter besonderer 

Berücksichtigung des Familienrechts -

am Freitag, den 25. Juni 2004
von 14:00 - 17:00 Uhr s.t.

- im Seminarsaal des Instituts -

Referentin RA'in Dr. Brigitte Borgmann

Zielgruppe: Rechtsanwälte
Anmeldung erforderlich: per Email oder Anruf erwünscht
Teilnehmergebühr: € 50,00

AufbauSeminar
"Rhetorik II"

Psychologische Gesprächsführung im Vorgang mit Zeugen
und Mandanten

jeweils samstags, 15.05. und 22.05.2004
von 9:00 - 16:45 Uhr s.t. - im Institut -

Das Seminar leitet ein Spezialist für juristische Rhetorik

Seminarleiter: Mathias H. Markert 
(Consultant für COM International)

Anmeldung erforderlich: per Email oder per Anruf erwünscht!
Zielgruppe: Referendare und Studenten
Gebühr: € 130,00

Information und Anmeldung unter: 
INSTITUT FÜR ANWALTSRECHT
an der Ludwig-Maximilians-Universität München, Ainmillerstraße 11, D- 80801 München, Tel: 089/34 02 94-76, Fax: 089/34 02 94-78
Internet: http://www.anwaltsrecht.de  -  email: info@anwaltsrecht.de

„Aktuelle Probleme des Strafrechts und Strafverfahrensrechts in der Anwaltspraxis - XV“
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Kulturprogramm - Termine Mai/Vorschau Juni

München - Stadt des Jugendstils, Villa Stuck
Samstag, 8.05.2004, 11.15 Uhr

Auch diese Führung führen wir an einem Samstag durch, da die Ausstellung auch umfangreich ist und die Villa Stuck nur von Mittwoch
bis Sonntag von 11.00 Uhr bis 18.00 Uhr geöffnet hat. Zum Zeitpunkt unserer Führung sind noch alle fünf Teilausstellungen in der Villa

Stuck geöffnet, es gibt also den vollen Jugendstilgenuß, wieder mit Frau Dr. Ulrike Kvech-Hoppe.

Anmeldung  per Fax an 089/55027006 erbeten:

Name, Vorname Telefon, Fax

Straße PLZ, Ort

Personenzahl Unterschrift

Herkules - Herakles“
Antikensammlung am Königsplatz, Mittwoch, 12.05.2004, 18.00 Uhr 

Führung mit Dr. Gerhard Wohlmann, freier Kunsthistoriker in München. 

Vasenbilder, Statuetten und Statuen zeigen bekannte, aber auch überraschende Bilder vom Leben und den Taten dieses berühmten
Heroen. Herakles war der Sohn des Göttervaters Zeus und einer Sterblichen. Schon als Kind war er den Intrigen der eifersüchtigen Hera,
der Frau des Zeus, ausgesetzt. Sie machte ihn zum Knecht eines Königs, für den er übermenschliche Taten vollbringen musste. Vom
Knecht wurde er zum freien Mann, der noch viele Abenteuer bestand. Der Tod des Helden, tragisch und großartig zugleich, brachte ihm
am Ende aller Mühen einen unverhofften Lohn: Herakles wurde in den Olymp aufgenommen und als Gott verehrt.

Die Ausstellung kann zu einem großen Teil auf eigene Bestände zurückgreifen, die teilweise jetzt zum ersten Mal gezeigt werden. Wert-
volle Leihgaben aus verschiedenen anderen Sammlungen runden das Gesamtbild ab. (Quelle: homepage Bayerisches Staatsministerium
f. Wissenschaft, Forschung  u. Kunst / Staatliche Antikensammlung)

Anmeldung per Fax an 089/55027006 erbeten:

Name, Vorname Telefon, Fax

Straße PLZ, Ort

Personenzahl Unterschrift

Kunst ? Eine andere Natur ! Fotografie und Malerei im 19. Jahrhundert
Hypo-Kunsthalle, Donnerstag, 27.05.2004, 18.00 Uhr 

Eine spannende Auseinandersetzung insbesondere mit der Pariser Kunstszene des 19. Jahrhunderts unter der bewährten Führung von
Frau Dr. Ulrike Kvech-Hoppe.

Anmeldung  per Fax an 089/55027006 erbeten:

Name, Vorname Telefon, Fax

Straße PLZ, Ort

Personenzahl Unterschrift

Alter Südfriedhof

Für den Juni, evtl auch erst im Juli, planen wir eine Führung über den alten Südfriedhof, bis dahin hoffentlich 
wieder geöffnet, mit Frau Dr. Kvech-Hoppe. Den konkreten Termin (frühestens am 24.06.) finden Sie im Juniheft. 
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Notar Michael Deutrich, Ebern
Grundlagen erbrechtlicher Gestaltung anhand von
Fallbeispielen

[ 1 ] Vorüberlegungen anhand eines Ausgangsfalles
Formwahl – Gestaltung der Bindungswirkung, insbesondere bei
Ehegattentestamenten – Pflichtteilsgesichtspunkte – erbschaft-
steuerliche Gesichtspunkte

[ 2 ] Typische Gestaltungsfragen
Erhaltung des Nachlasses, insbesondere Vor- und Nacherbfolge –
getrennte Zuwendung von Nutzung und Substanz (Nutzungs-
vermächtnisse, Dauertestamentsvollstreckung) – gegenständliche
Verteilung des Nachlasses (Erbe/Vermächtnisnehmer, Teilungs-
anordnung/Vorausvermächtnis) – Ausschaltung mißliebiger
Pflichtteilsberechtigter

[ 3 ] Begleitende erbrechtliche Regelungen bei Schei-
dungsvereinbarungen (Erbverzicht –
Geschiedenentestament)

[ 4 ] Begleitende erbrechtliche Regelungen bei lebzeitigen
Vermögensübergaben
Festlegung der erbrechtlichen Auswirkungen beim Übernehmer
(Pflichtteilsverzicht/Anrechnung/Ausgleichung) – Vorsorge gegen
erb- oder güterrechtliche Ansprüche Dritter, insbesondere des
Übergeberehegatten oder der Geschwister des Übernehmers –
begleitende letztwillige Verfügungen des Übergebers – begleitende
letztwillige Verfügungen des Übernehmers

Kompaktseminare 2004/ I
mandatsorientiert 
preiswert & präzise – Praxis-Know-how in drei bis vier Stunden

MAV&schweitzer.Seminare

schweitzer.GruppeMünchener AnwaltVerein e.V.

Inhalt

Familienrecht...................... 1
Baurecht.............................. 2
Wirtschafts- und
Gesellschaftsrecht.............. 3
Zivilverfahrensrecht .......... 4
Arbeitsrecht ........................ 5
Straf- bzw. Berufsrecht...... 6
Rechtsanwaltsvergütungs-
gesetz .................................. 7

zwei Seminare für FAFam
mit
– Notar Michael Deutrich
– RA Dr. Michael Ott-Eulberg

Anmeldung

Teilnahmebedingungen .... 8
Anmeldeformular .............. 9

zwei Seminare für FAArb
mit
– Prof. Dr. Volker Rieble
– RA FAArb Dr. Ulrich Tschöpe

ein Seminar für FAIns mit
Prof. Dr. Michael Huber

ein Seminar für FAS mit
RA FAS Andreas von Máriássy 

§ 15 FAO

14. Mai 2004 
14.00 bis ca. 17.30 Uhr

Ort
Amerikahaus, Karolinenplatz 3, 80333 München 2. Stock – Raum 205

MVV 
U2/U8 (Königsplatz) – U4/U5, alle S-Bahnen bis Karlsplatz/ Stachus,
von dort Straßenbahn 27 bis Karolinenplatz (2 Haltestellen)

Teilnahmegebühr
– für DAV-Mitglieder: € 118,00 zzgl. MwSt (= € 136,88)  
– für Nichtmitglieder: € 138,00 zzgl. MwSt (= € 160,08)
Darin eingeschlossen: Tagungsunterlagen und Getränke

Der Referent
erfahrener Seminarleiter, insbesondere in der Ausbildung der Notar-
Assessoren tätig

Bescheinigung nach § 15 FAO für FAFam

Familienrecht, Vermögensübertragung und -verwaltung
s. a. Kindler, Die Durchsetzung individueller Interessen in der Gesellschaft bürgerlichen Rechts: Seite 3

RVG: Seite 7!
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Fragen, Wünsche: Dr. Martin Stadler
Telefon (0 89) 2111 28 40 | eMail m.stadler@mav-service.de

Anmeldeformular: Seite 9

RA Dr. Michael Ott-Eulberg (Eulberg & Ott-Eulberg), Augsburg
Erbrecht, Banken und Lebensversicherungen

A. Banken und Erbrecht
[ 1 ] Tod des Bankkunden 

Erbschein als bankenrechtliche Legitimation – Haftungsfreistel-
lungserklärung – Fälle mit Auslandsberührung 

[ 2 ] Estate Planning 
Miteinbeziehung von Güterstand, testamentarischer, vertraglicher
Bindung und Wünschen des Mandanten – Feststellung des 
realen und fiktiven Vermögens – Gestaltungsmöglichkeiten

[ 3 ] Vertrag zugunsten Dritter 
Formulararten – Fehler im Valutaverhältnis – Widerrufsmög-
lichkeiten – Konten auf den Namen eines Dritten mit Gläubiger-
vorbehalt – minderjähriger Begünstigter – erbschaftssteuerliche
Auswirkungen 

[ 4 ] Ausgewählte Probleme 
Bankkonto – Vor- und Nacherbschaft – Rechtsstellung: befreiter
Vorerbe, nicht befreiter Vorerbe, Nacherbe 

[ 5 ] Vollmachten 
transmortale, postmortale Vollmachten – Geltungsdauer –Wider-
ruf – Vollmachten für Konto/Depot, Schließfach, Verwahrstücke 

B. Lebensversicherungen
[ 1 ] Grundsätzliches zur Lebens- und Rentenversicherung

Grundarten der Lebensversicherung – Grundarten der Renten-
versicherung – Varianten Versicherungsnehmer, Versicherter,
Bezugsberechtigter

[ 2 ] Nachlass des Prämienzahlenden 
Versicherungsnehmer als Prämienzahler bei kapitalbildender
Lebensversicherung, bei reiner Risikoversicherung, bei Renten-
versicherung – Nachlass des prämienzahlenden Bezugsberechtig-
ten; „Erbe“, „Hinterbliebener“, „Ehegatte“, „Kind“, „Inhaber der
Police“ oder „mehrere Personen“ als Bezugsberechtigter

[ 3 ] Plichtteils- und Pflichtteilsergänzungsansprüche 
bei kapitalbildenden Lebensversicherungen, Risikolebensversiche-
rungen und Rentenversicherungen 

[ 4 ] Ausgewählte Probleme der Berechnung der Höhe der
Schenkung und Anrechnung nach § 2315 BGB 

Baurecht

Notar Dr. Gregor Basty, München
Bauträgerrecht – Haftungsfallen vermeiden ... und
nutzen

A. Regelungen zur Kaufpreisfälligkeit 
[ 1 ] Bedeutung der MaBV 
[ 2 ] Abschlagszahlungen und Vorauszahlungen 

(632 a BGB; VO über Abschlagszahlungen bei Bauträger-
verträgen) 

[ 3 ] Umsetzung des § 3 MaBV
§ 3 Abs. 1 Nr. 1 MaBV – Vormerkung, § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2
MaBV – Baugenehmigung, § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 MaBV –
Bürgschaften nach § 7 MaBV (Rechtsprechung, Zahlungen
nach Baufortschritt gegen Bürgschaft)

Fortsetzung: nächste Seite

MAV&schweitzer.Seminare 2 3

25. Juni 2004
14.00 bis ca. 17.30 Uhr

Ort
Amerikahaus, Karolinenplatz 3, 80333 München 2. Stock – Raum 205

MVV 
U2/U8 (Königsplatz) – U4/U5, alle S-Bahnen bis Karlsplatz/ Stachus,
von dort Straßenbahn 27 bis Karolinenplatz (2 Haltestellen)

Teilnahmegebühr
– für DAV-Mitglieder: € 118,00 zzgl. MwSt (= € 136,88)  
– für Nichtmitglieder: € 138,00 zzgl. MwSt (= € 160,08)
Darin eingeschlossen: Tagungsunterlagen und Getränke

Der Referent
Co-Autor von 
– »Eulberg/Ott-Eulberg, Die Nachlasspflegschaft in der anwaltlichen

Praxis« (Deutscher Anwaltverlag) 
– »Ott-Eulberg/Schebesta/Bartsch, Praxishandbuch Erbrecht und

Banken« (Zerb Verlag)

Bescheinigung nach § 15 FAO für FAFam

27. Mai 2004
14.00 bis ca. 17.15 Uhr

Ort
Amerikahaus, Karolinenplatz 3, 80333 München 2. Stock – Raum 205

MVV 
U2/U8 (Königsplatz) – U4/U5, alle S-Bahnen bis Karlsplatz/ Stachus,
von dort Straßenbahn 27 bis Karolinenplatz (2 Haltestellen)
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MAV&schweitzer.Seminare3

Basty, Bauträgerrecht (Forts.)

B. Bauleistung 
[ 1 ] Leistungsbeschreibung und Verweisungen

(BGH Urteil vom 14.3.2003 - V ZR 278/01)  
[ 2 ] DIN-Normen; Regeln der Technik 

C. Abnahme beim Bauträgervertrag 
[ 1 ] Kauf- oder Werkvertrag?
[ 2 ] Nachzüglerfälle
[ 3 ] Abnahme durch Vertreter
[ 4 ] Abnahme und Besitzübergang  

D. Auflassung im Bauträgervertrag 

E. Bauträgervertrag und Bank 
[ 1 ] Wirkung der MaBV 
[ 2 ] Freigabeversprechen 
[ 3 ] Pflichten der Bank

Prof. Dr. Peter Kindler, Ruhr-Universität Bochum
Die Durchsetzung individueller Interessen in der
Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) 
unter besonderer Berücksichtigung der Publikums-GbR

A. Grundlagen 
[ 1 ] Motive für die Rechtsformwahl; Vergleich mit ande-

ren Gesellschaftstypen 
[ 2 ] Praktische Einsatzmöglichkeiten der GbR

Erwerbsgesellschaften, Arbeitsgemeinschaften, Vermögensverwal-
tung, Bauherrengemeinschaften, Konsortien, Kartelle, Gemein-
schaftsunternehmen, Stimmrechtspools, Schutzgemeinschaftsvert-
räge, Familiengesellschaften, Sicherheitspools, Sanierungsfonds 

B. Vertragsgestaltung anhand praktischer Beispiele und
Musterklauseln 
[ 1 ] Einfluss auf die Geschäftsführung 
[ 2 ] Beschlussfassung – insbesondere Durchsetzung und Abwehr

von Mehrheitsbeschlüssen 
[ 3 ] Vertretung der GbR – insbesondere Möglichkeiten der

Haftungsbeschränkung 
[ 4 ] Kapitalanteile und Gesellschafterkonten 
[ 5 ] Informations- und Kontrollrechte 
[ 6 ] Rechnungsabschluss und Gewinnverwendung 
[ 7 ] Ausschluss lästiger Gesellschafter 

Ausschluss bei wichtigem Grund – kein „Hinauskündigungs-
recht“ – Ausschluss bei sachlich gerechtfertigtem Grund 

27. Mai 2004
14.00 bis ca. 17.15 Uhr

Teilnahmegebühr
– für DAV-Mitglieder: € 118,00 zzgl. MwSt (= € 136,88)  
– für Nichtmitglieder: € 138,00 zzgl. MwSt (= € 160,08)
Darin eingeschlossen: Tagungsunterlagen und Getränke

Der Referent
Autor bzw. Co-Autor von
– »Basty, Der Bauträgervertrag« (Carl Heymanns Verlag: 4. Auflage

2002)
– »Kersten/Bühling, Formularbuch und Praxis der Freiwilligen

Gerichtsbarkeit« (Carl Heymanns Verlag)
Mitherausgeber der Zeitschrift
– »Der Bauträger« (lexxion Verlag)

2. Juli 2004
14.00 bis ca. 17.15 Uhr

Ort
Amerikahaus, Karolinenplatz 3, 80333 München 2. Stock – Raum 205

MVV 
U2/U8 (Königsplatz) – U4/U5, alle S-Bahnen bis Karlsplatz/ Stachus,
von dort Straßenbahn 27 bis Karolinenplatz (2 Haltestellen)

Teilnahmegebühr
– für DAV-Mitglieder: € 118,00 zzgl. MwSt (= € 136,88)  
– für Nichtmitglieder: € 138,00 zzgl. MwSt (= € 160,08)
Darin eingeschlossen: Tagungsunterlagen und Getränke

Der Referent 
Mitarbeit am 
– »Münchener Kommentar zum BGB» (Verlag C. H. Beck)
– »HGB – Großkommentar der Praxis« (Verlag Walter de Gruyter)
– »Ebenroth u.a., Handelsgesetzbuch, Kommentar« (Vahlen Verlag)
Autor von
– »Kindler, Italienisches Handels- und Wirtschaftsrecht« (Verlag Recht

und Wirtschaft)

Wirtschafts- und Gesellschaftsrecht
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RA Dr. Oliver Steffens, LL.M. (McDermott, Will & Emery), München
Praktikerseminar zur 7. GWB-Novelle

[ 1 ] Rechtliche Grundlagen
Überblick über die Änderungen durch die VO 01/2003 und die 
geplante Umsetzung durch die 7. GWB-Novelle 

[ 2 ] Selbsteinschätzung statt Anmeldung
Das neue Prinzip der Legalausnahme - Dynamische Verweisung 
auf EG-Recht - Relevanz der EG-
Gruppenfreistellungsverordnungen

[ 3 ] Erweiterte Befugnisse der Kartellbehörden und neue 
Verfahrensregeln
Erleichterte Schadensersatzklagen gegen Kartellmitglieder -
Gewinnabschöpfung durch das BKartA oder Verbände -
Grenzüberschreitende Zusammenarbeit der Kartellbehörden in 
der EU - Enquetebefugnis für das BKartA

[ 4 ] Änderungen der Fusionskontrolle
Die neue Pressefusionskontrolle - Einschränkungen der
Drittanfechtung 

[ 5 ] Das neue Vertriebskartellrecht 
Preisbindung und Preisempfehlung - Gebietsschutz und andere 
Ausschließlichkeitsbindungen - Selektiver Vertrieb und 
Franchising

[ 6 ] Auswirkungen auf die mittelständische 
Unternehmenskooperation
Ausnahmen vom Kartellverbot - Forschungs- und 
Entwicklungsvereinbarungen - Spezialisierungskartelle 

[ 7 ] Zeit zum Handeln
Wie die Neuregelung in der Unternehmenspraxis konkret umge-
setzt werden sollte - Direkte Anwendbarkeit der VO 01/2003
seit 1. Mai 2004 - Behandlung von Altverträgen 

Zivilverfahrensrecht

Prof. Dr. Michael Huber, Vizepräsident des LG Deggendorf
Aktuelle Probleme für Gläubigerstrategien zur
Durchsetzung titulierter Forderungen
für die Gläubigerberatung und die Insolvenzverwaltung

[ 1 ] Wie lautet die grundsätzliche Weichenstellung für
das zwangsweise Vorgehen bei zahlungsunwilligen, möglicherwei-
se schon zahlungsunfähigen oder durch Vermögensverschiebung
jetzt vermögenslosen Schuldnern? Welche Konsequenzen ergeben
sich für das taktische Vorgehen? Welche Risiken folgen daraus?
Besteht eine Strafbarkeit bei Drohung mit Strafanzeige wegen
falscher eidesstattlicher Versicherung?

[ 2 ] Welche neuen Rechtsprechungsregeln gelten in der 
späteren Insolvenz des Schuldners für die Insolvenzanfechtung
seiner „freiwilligen“ Leistungen nach Drohung mit Zwangs-
vollstreckung oder Insolvenzantrag durch den Gläubiger? Wie
groß ist das Anfechtungsrisiko innerhalb welcher Anfechtungs-
fristen? Mit welcher Strategie kann ein Gläubiger dem vorbeugen?

[ 3 ] Droht eine Insolvenzanfechtung auch bei Befriedi-
gung durch Zwangsvollstreckung?

[ 4 ] Was gilt nach neuester Rechtsprechung für die 
Anfechtung von Zahlungen aus Lebensversicherungen auf den
Todesfall an den vom Schuldner als bezugsberechtigt bestimmten
Dritten? Welche Unterschiede sind bei widerruflichem und bei
unwiderruflichem Bezugsrecht zu beachten? Welche Vorteile erge-
ben sich daraus für den einzelnen Gläubiger bei Vorgehen im
Wege der Gläubigeranfechtung nach dem AnfG? Welche für den
Insolvenzverwalter im Nachlassinsolvenzverfahren ?

Fragen, Wünsche: Dr. Martin Stadler
Telefon (0 89) 2111 28 40 | eMail m.stadler@mav-service.de

Anmeldeformular: Seite 9

9. Juli 2004
14.00 bis ca. 17.15 Uhr

Ort
Amerikahaus, Karolinenplatz 3, 80333 München 2. Stock – Raum 205

MVV
U 2/U 8 (Königsplatz) - U 4/U 5, alle S-Bahnen bis Karlsplatz/Stachus,
von dort Straßenbahn 27 bis Karolinenplatz (2 Haltestellen)

Der Referent
leitet den Bereich Kartellrecht im Münchener Büro 
von McDermott, Will & Emery
– ist spezialisiert auf IT- und Kartellrecht
– berät in allen kartellrechtlichen Bereichen, u. a. Fusionskontrolle,

horizontale und vertikale Wettbewerbsbeschränkungen und Missbrauch
von marktbeherrschenden Stellungen

– ist ein erfahrener Seminarreferent, der praktische Tipps in den
Vordergrund stellt.

18. Juni 2004
14.00 bis ca. 17.00 Uhr

Ort
Amerikahaus, Karolinenplatz 3, 80333 München 2. Stock – Raum 205

MVV 
U2/U8 (Königsplatz) – U4/U5, alle S-Bahnen bis Karlsplatz/ Stachus,
von dort Straßenbahn 27 bis Karolinenplatz (2 Haltestellen)

Teilnahmegebühr
– für DAV-Mitglieder: € 118,00 zzgl. MwSt (= € 136,88)  
– für Nichtmitglieder: € 138,00 zzgl. MwSt (= € 160,08)
Darin eingeschlossen: Tagungsunterlagen und Getränke

Der Referent
Honorarprofessor an der Universität Passau
Mitarbeit an
– »Kilger/Huber, Anfechtungsgesetz«, Beck’scher Kurz-Kommentar
– »Münchener Kommentar zur InsO« (Verlag C.H.Beck)
– »Musielak, ZPO« (Vahlen Verlag
erfahrener Seminarreferent
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Arbeitsrecht

Prof. Dr. Volker Rieble, Universität Mannheim
Arbeitsvertragliche Bezugnahme auf den Tarifvertrag
Zwischen Gestaltungsmöglichkeit und Anwaltshaftung

A. Funktion: Überwindung tarifrechtlich fehlender
Tarifgeltung 
[ 1 ] Hauptfall: (Dynamische) Bezugnahme beim organi-

sierten Arbeitgeber 
[ 2 ] (Dynamische) Bezugnahme beim nichtorganisierten

Arbeitgeber 
B. Qualität der bezugnehmenden Regelung und Anforderun-
gen an die Bezugnahme 
[ 1 ] Rechtsnatur: Inhaltliche Verweisung 
[ 2 ] Arbeitsvertrag 

Anforderungen – Grenzen – Bezugnahme und AGB-Recht 
[ 3 ] Betriebsvereinbarung 
C. Tarifrechtliche Grenzen der Bezugnahme 
[ 1 ] Keine Einschränkung der Bezugnahmefreiheit 
[ 2 ] Kollision der Bezugnahmeklausel mit normativ 

geltendem Tarifvertrag 
D. Dynamik der Bezugnahme und ihre Grenzen 
[ 1 ] Statische, große und kleine dynamische Verweisung:

Auslegungsfrage? 
[ 2 ] Normale „tarifinterne“ Dynamik 

Allgemeine Geltungsvoraussetzungen – Tarifentwicklung –
Bezugnahme und Tarifpluralität – Bezugnahme und Tarifrück-
wirkung 

[ 3 ] Unproblematischer Wechsel der Tarifpartei auf 
Arbeitgeberseite

[ 4 ] Gewerkschaftswechsel als eigentliches Problem der
„großen“ Dynamik 

[ 5 ] Vertragsrechtliche Entdynamisierung

RA FAArb Dr. Ulrich Tschöpe (Tschöpe Schipp Clemenz), Gütersloh
Aktuelle Rechtsprechung und neues Kündigungs-
schutzrecht 2004 

A. Aktuelle höchstrichterliche Rechtsprechung       
[ 1 ] Kündigungsschutzrecht    
[ 2 ] Befristungsrecht               
[ 3 ] Betriebsübergang           
[ 4 ] Betriebsverfassungsrecht   
[ 5 ] Entgeltfortzahlung            
[ 6 ] Rückzahlung von Ausbildungskosten              
[ 7 ] Teilzeit                            
[ 8 ] Urlaubsrecht                  

B. Praktikertipps für das neue Kündigungsschutzrecht 2004 
[ 1 ] Betriebsbedingte Kündigung 

– Sozialauswahl
– Auswahlrichtlinie
– Interessenausgleich mit Namensliste
– gesetzliche Abfindungsregelung

[ 2 ] Kündigungsschutzklage 
– Klagefrist und nachträgliche Klagezulassung
– Auflösungsanträg 

Bescheinigung nach § 15 FAO für FAIns

26. Mai 2004 
14.00 bis 17.15 Uhr

Ort
Amerikahaus, Karolinenplatz 3, 80333 München 2. Stock – Raum 205

MVV 
U2/U8 (Königsplatz) – U4/U5, alle S-Bahnen bis Karlsplatz/ Stachus,
von dort Straßenbahn 27 bis Karolinenplatz (2 Haltestellen)

Teilnahmegebühr
– für DAV-Mitglieder: € 118,00 zzgl. MwSt (= € 136,88)  
– für Nichtmitglieder: € 138,00 zzgl. MwSt (= € 160,08)
Darin eingeschlossen: Tagungsunterlagen und Getränke

Der Referent
– zu seinen Arbeitsschwerpunkten gehören: f lexibler Personaleinsatz und

moderne Entgeltsysteme, Umstrukturierung von Unternehmen und ihre
arbeitsrechtliche Bewältigung 

– erfahrener Seminar-Referent
– Mitautor beim »Staudinger, BGB«
Er sagt präzise, was geht, und bezieht eindeutige Position: Arbeitgeberseite

Bescheinigung nach § 15 FAO für FAArb

24. Juni 2004
14.00 bis ca. 17.15 Uhr 

Ort
Amerikahaus, Karolinenplatz 3, 80333 München 2. Stock – Raum 205

MVV 
U2/U8 (Königsplatz) – U4/U5, alle S-Bahnen bis Karlsplatz/ Stachus,
von dort Straßenbahn 27 bis Karolinenplatz (2 Haltestellen)

Teilnahmegebühr
– für DAV-Mitglieder: € 118,00 zzgl. MwSt (= € 136,88)  
– für Nichtmitglieder: € 138,00 zzgl. MwSt (= € 160,08)
Darin eingeschlossen: Tagungsunterlagen und Getränke

Der Referent
Einer der renommiertesten deutschen Arbeitsrechtler und Herausgeber des
»AnwaltsHandbuchs Arbeitsrecht« (Verlag Dr. Otto Schmidt)

Bescheinigung nach § 15 FAO für FAArb

Fragen, Wünsche: Dr. Martin Stadler
Telefon (0 89) 2111 28 40 | eMail m.stadler@mav-service.de

Anmeldeformular: Seite 9
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RA FAS Andreas von Máriássy (Dingfelder, Eyssel, v. Máriássy,
Adams), München
Strafrecht: Berufsrechtliche Fallstricke, 
anwaltsgerichtliches Verfahren, 
Strategien der Problemvermeidung

A. Strafrecht 
[ 1 ] Wahrheitspflicht/Verschwiegenheitspflicht 

„Alles was der Verteidiger vorträgt muss wahr sein, aber er
muss nicht alles sagen, was wahr ist“. (Dahs) 

[ 2 ] Verteidigung – Strafvereitelung 
u.a. Sockelverteidigung, Absprachen, Zeitgewinn 

[ 3 ] Abgrenzung berufstypische, neutrale Handlung zur
Beihilfe durch Berater 

[ 4 ] Parteiverrat – Interessenkollision 
u.a. Abgrenzung straf-/berufsrechtlicher Tatbestand 

B. Anwaltliches Berufsrecht (BRAO, BORA – CCBE, FAO) 
[ 1 ] Grundpflichten § 43a BRAO 

Unabhängigkeit – Verschwiegenheit – Sachlichkeit – Verbot der
Vertretung widerstreitender Interessen – Fortbildung 

[ 2 ] Anwalt und Anwalt
u.a. Mitteilungsverpflichtung bei Mandatswechsel § 315
BORA

[ 3 ] Anwalt und Mandant 
u.a. Handakten § 50 BORA, Kanzleipflicht §§ 8-10 BORA

[ 4 ] Anwalt und Gericht 
ua. Zustellungen § 14 BORA, Akteneinsicht § 19 BORA

[ 5 ] Anwalt und Fremdgeld § 43a BRAO 
[ 6 ] Anwalt und Anwaltskammer/Kammervorstand

Beschwerdeverfahren – Entscheidungsmöglichkeiten 
[ 7 ] Anwalt und Berufsgericht 

Verwaltungsverfahren –  Disziplinarverfahren 

C. Strategien der Problemvermeidung 
[ 1 ] Mandatsbedingungen, Inhalt, Formulierungen,

Erfahrungen
[ 2 ]  Kollisionsüberwachung
[ 3 ] Informationsbeschaffung 

Mandant, Staatsanwaltschaft
[ 3 ] Aktenvermerke, Bestätigungsschreiben 

1. Juli 2004
14.00 bis ca. 17.15 Uhr

Ort
Amerikahaus, Karolinenplatz 3, 80333 München 2. Stock – Raum 205

MVV 
U2/U8 (Königsplatz) – U4/U5, alle S-Bahnen bis Karlsplatz/ Stachus,
von dort Straßenbahn 27 bis Karolinenplatz (2 Haltestellen)

Teilnahmegebühr
– für DAV-Mitglieder: € 118,00 zzgl. MwSt (= € 136,88)  
– für Nichtmitglieder: € 138,00 zzgl. MwSt (= € 160,08)
Darin eingeschlossen: Tagungsunterlagen und Getränke

Der Referent
Mitglied des Vorstands der RAK München und Vorsitzender
einer Berufsrechtsabteilung 

Bescheinigung nach § 15 FAO für FAS

Straf- bzw. Berufsrecht

Fragen, Wünsche: Dr. Martin Stadler
Telefon (0 89) 2111 28 40 | eMail m.stadler@mav-service.de

Anmeldeformular: Seite 9
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RA Anton Braun, Hauptgeschäftsführer der BRAK, Berlin
Gebührenabrechnung nach dem RVG
der neuen „BRAGO“

[ 1 ] Einführung
– Übersicht über die Änderungen, Geltungsbereich des RVG
– Aufklärung/Belehrung über Vergütungsanspruch
– Gebührenarten, Übergangsrecht, Auslagen 

[ 2] Außergerichtliche Tätigkeit
– Beratung
– Geschäftsgebühr, einfache Schreiben
– Beratungshilfe

[ 3 ] Die gebührenrechtliche Angelegenheit 
[ 4 ] Gerichtliche Tätigkeit

– Verfahrensgebühr. mehrere Auftraggeber, Termingebühr
– keine Beweisgebühr, Einigungsgebühr, Abgeltung durch die

Gebühren des Rechtszuges
– Prozesskostenhilfe
– Vergütungsfestsetzung 

[ 5 ] Familiensachen 
[ 6 ] Straf- und Bußgeldsachen 
[ 7 ] ArbG – VerwG – SG – Zwangsvollstreckung 
[ 8 ] Honorarvereinbarung 

RA FAArb Anton Mertl, Rosenheim
Das neue Rechtsanwaltsvergütungsgesetz
Updating für Rechtsanwaltsfachangestellte

Das Seminar versucht anhand der alten und neuen Rechtslage die Ände-
rung darzustellen und eine schnelle Verweisung vom alten auf das neue
Recht zu erreichen. Es werden insbesondere behandelt: 

[ 1 ] Gebühren für die anwaltschaftliche Beratung 
[ 2 ] Neue Geschäftsgebühr 
[ 3 ] Anrechnung von Gebühren 
[ 4 ] Neue Prozessgebühren unter Wegfall der

Beweisgebühr 
[ 5 ] Neue Regeln bei der Streitverkündung 
[ 6 ] Neue Gebühren bei einvernehmlicher Scheidung 
[ 7 ] Neue Gebühren im Strafrecht 
[ 8 ] Neue Gegenstandswerte 

19. Mai 2004 
14.00 bis ca. 17.15 Uhr

Ort
TÜV Akademie, Westendstraße 199, 80686 München,
Vortragsraum 0.171

MVV 
U 4/U 5 (Westendstraße) 

Teilnahmegebühr
– für DAV-Mitglieder: € 118,00 zzgl. MwSt (= € 136,88)  
– für Nichtmitglieder: € 138,00 zzgl. MwSt (= € 160,08)
Darin eingeschlossen: Tagungsunterlagen und Getränke

Der Referent
exzellente Didaktik und Rhetorik, spezialisiert auf anwaltliches
Gebühren- und Berufsrecht
Autor von » Braun, Gebührenabrechnung nach dem neuen
Rechtsanwaltsvergütungsgesetz“ (ZAP Verlag): bereits erschienen

6. Mai 2004 ausgebucht
13. Mai 2004 ausgebucht
17. Juni 2004
14.00 bis ca. 17.00 Uhr

Ort: am 17. Juni 2004
wird noch bekannt gegeben

Teilnahmegebühr 
– € 98,00 zzgl. MwSt (= € 113,68)  
– für jedes weitere Kanzleimitglied: € 88,00 zzgl. MwSt (= € 102,08)
Darin eingeschlossen: Tagungsunterlagen und Getränke

Der Referent
– Präsident des Bayerischen AnwaltVerbandes
– langjährige Erfahrung als Referent in der Fortbildung für Kanzlei-

mitarbeiter
Bescheinigung nach § 15 FAO für FAFam

Rechtsanwaltsvergütungsgesetz

Fragen, Wünsche: Dr. Martin Stadler
Telefon (0 89) 2111 28 40 | eMail m.stadler@mav-service.de

Anmeldeformular: Seite 9

Wiederholung!
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MAV Münchener AnwaltVerein e.V.

Maxburgstraße 4 / C 142 (Amtsgericht) 
80333 München

Ansprechpartner für Seminare: Dr. Martin Stadler
Telefon (0 89) 2111 28- 40 | eMail m.stadler@mav-service.de

Schweitzer Sortiment
Fachbuchzentrum am Lenbachplatz
Recht | Steuern | Wirtschaft | Technik

Lenbachplatz 1 (gegenüber vom Alten Botanischen Garten)
80333 München

Ansprechpartner für Seminare: Helmut Winkler
Telefon (0 89) 55134 -2 60 | eMail h.winkler@schweitzer-online.de

9MAV&schweitzer.Seminare 8

Teilnahmebedingungen

Anmeldungen
werden mit Eingang der schriftlichen Anmeldung verbindlich. Die Plätze bei allen Seminaren sind begrenzt. Es
gilt die Reihenfolge der Anmeldungen
.
Die Übertragung der Teilnahmeberechtigung 
ist möglich, sofern uns Name und Anschrift des Ersatzteilnehmers umgehend mitgeteilt werden. Macht der
Anmelder von seinem Übertragungsrecht keinen Gebrauch, ist die Teilnahmegebühr auch dann zu zahlen, wenn
der Anmelder seine Anmeldung zurückzieht oder am Seminar nicht teilnimmt. 

Bei Absagen 
länger als zwei Wochen vor Veranstaltungsbeginn wird dem Anmelder lediglich eine Bearbeitungsgebühr in Höhe
von € 25,00 zzgl. MwSt. (= € 29,00) in Rechnung gestellt. 

Änderungen
Wird das Seminar kurzfristig abgesagt, verschoben oder in einen anderen Veranstaltungsraum verlegt, sind
Ansprüche daraus ausgeschlossen. 

Bezahlung
Nach dem Seminar erhalten Sie von uns eine Rechnung. Bitte fügen Sie der Anmeldung keinen Scheck bei, bezah-
len Sie erst nach Erhalt der Rechnung.

Die MAV&schweitzer.Seminare
sind ein Gemeinschaftsprojekt von MAV Münchener Anwaltverein e.V. und Schweitzer
Sortiment, München. 

Die gemeinsame Arbeit konzentriert sich auf Konzeptionen, Themen- und Referenten-
auswahl. Die Durchführung der Seminare erfolgt durch den MAV.

Die Tagungsorte sind

– Amerikahaus: Karolinenplatz 3, 80333 München 2. Stock – Raum 205
– Bayerische Börse: Lenbachplatz 2/ Ecke Ottostr. (oben am Dach des Gebäudes weithin lesbar: Deutsche

Bank), 80333 München – Seminarraum im Erdgeschoss
– Landesamt für Arbeitsschutz: Bayerisches Landesamt für Arbeitsschutz, Pfarrstr. 3, 80538 München –

Kleiner Vortragssaal
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Ich melde mich unter Anerkennung Ihrer Teilnahmebedingungen (Õ Seite 8) an für folgende/s Seminar/e:

Deutrich, Grundlagen erbrechtlicher Gestaltung anhand von ... [ 1 ] 14.05.04: 14.00 Uhr € 136,88 / € 160,08 *)

Ott-Eulberg, Erbrecht, Banken, Lebensversicherungen [ 2 ] 25.06.04: 14.00 Uhr € 136,88 / € 160,08 *)

Basty, Bauträgerrecht – Haftungsfallen vermeiden und nutzen [ 2 ] 27.05.04: 14.00 Uhr € 136,88 / € 160,08 *)

Kindler, Durchsetzung individueller Interessen in der GbR [ 3 ] 02.07.04: 14.00 Uhr € 136,88 / € 160,08 *)

Steffens, Praktiker-Seminar zur Reform des Kartellrechts [ 4 ] 09.07.04: 14.00 Uhr € 136,88 / € 160,08 *)

Huber, Gläubigerstrategien in der anwaltlichen Praxis [ 4 ] 18.06.04: 14.00 Uhr € 136,88 / € 160,08 *)

Rieble, Arbeitsvertragliche Bezugnahme auf den Tarifvertrag [ 5 ] 26.05.04: 14.00 Uhr € 136,88 / € 160,08 *)

Tschöpe, Aktuelle Rechtsprechung und neues ... [ 5 ] 24.06.04: 14.00 Uhr € 136,88 / € 160,08 *)

von Mariássy, Strafrecht: Berufliche Fallstricke ... [ 6 ] 01.07.04: 14.00 Uhr € 136,88 / € 160,08 *)

Braun, Gebührenabrechnung nach dem RVG [ 7 ] 19.05.04: 14.00 Uhr € 136,88 / € 160,08 *)

Mertl, Das neue RVG [ 7 ] 17.06.04: 14.00 Uhr € 104,40 / € 92,80 **)

*) Preise inkl. MwSt: Preise für DAV-Mitglieder /  für Nichtmitglieder
**) Preise inkl. MwSt: Einzelpreis / Preis für jede/n weitere/n Mitarbeiter/in einer Kanzlei

schweitzer.GruppeMünchener AnwaltVerein e.V.

entweder faxen oder per Brief

MAV&schweitzer.Seminare
Herrn Dr. Martin Stadler
MAV Münchener AnwaltVerein
Maxburgstraße 4 / C 142 

80333 München

Seminar-Anmeldung   per Fax zum Nulltarif: 0 800-8 86 77 38 

Kunden-Nummer:

Name/Vorname:

Kanzlei/Firma:

Straße:

PLZ/Ort:

Telefon:

Ich bin Mitglied des DAV    [  ] ja               [  ] nein

Rechnung an                         [  ] mich        [  ] die Kanzlei

Bei mehreren Teilnehmern:

bitte getrennte Anmeldungen!

Datum    Unterschrift

9
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Buchbesprechungen

20 Mitteilungen Mai 2004

stand für Honorarklagen zu schaffen, nachdem BGH, AnwBl.
2004, 119 den Gerichtsstand des Erfüllungsortes als nicht 
gegeben ansah, doch steht einer Gerichtsstandsvereinbarung im
nicht kauf-männischen Bereich § 38 Abs. 1 ZPO entgegen.
Schließlich ist auch zu bedenken, dass Gerichtsstandsvereinba-
rungen im nicht kaufmännischen Verkehr der Klauselkontrolle
nach § 307 Abs. 2 Nr. 1 BGB unterliegen (so Erman/Roloff, 
11. Aufl., RdNr. 115 zu § 307 BGB; Baumbach/Lauterbach/
Hartmann, 62. Aufl., RdNr. 10 zu § 38 ZPO). Es kommen daher
allenfalls Gerichtsstandsvereinbarungen nach § 38 Abs. 3 Nr. 2
ZPO in Frage, also eher für wenige Ausnahmefälle.

Festzuhalten ist jedoch, dass alle Honorarvereinbarungen auf
ihre Vereinbarkeit mit § 4 Abs. 1 Satz 2 RVG überprüft 
werden müssen. Vor dem 1.7.2004 geschlossene Honorarver-
einbarungen bleiben gültig. Denn in § 61 Abs. 1 RVG wurde die 
Übergangsvorschrift des § 134 BRAGO inhaltlich übernommen. 
§ 61 Abs. 2 RVG stellt für Vergütungsvereinbarungen auf den 
Zeitpunkt ihres Abschlusses ab, nicht auf den Zeit-punkt der 
Erteilung eines unbedingten Auftrages (Hartung, RdNr. 11 zu 
§ 61 RVG).

Die viel zitierte Kürzung des RVG auf 61 Paragraphen anstelle der
135 Paragraphen der BRAGO ist wenig bedeutsam, weil die
Gebührentatbestände in das bereits erwähnte Vergütungsver-
zeichnis ausgelagert wurden und die §§ 16 und 17 RVG 
(die selbe Angelegenheit/verschiedene Angelegenheiten) sich
über eineinhalb Druckseiten, § 18 RVG ("Besondere Angelegen-
heiten") sich auf fast zwei Druckseiten des Kommentars von 
Hartung/ Römermann erstrecken und entsprechend unübersichtlich
sind. Entsprechendes gilt für § 19 RVG (Tätigkeiten, die mit 
dem Verfahren zusammenhängen). Lesbarer ist damit unser 
Vergütungsgesetz nicht geworden.

Auf einen Fallstrick mit finanziellen Konsequenzen sei noch 
hingewiesen: § 8 RVG regelt die Fälligkeit der Vergütung und die
Hemmung der Verjährung. Nach § 8 Abs. 1 RVG wird die 
Vergütung fällig, wenn der Auftrag erledigt oder die Angelegen-
heit beendet ist. Ist der Rechtsanwalt in einem gerichtlichen 
Verfahren tätig, wird die Vergütung auch fällig, wenn eine
Kosten(grund)entscheidung ergangen oder der Rechtszug 
beendet ist oder wenn das Verfahren länger als drei Monate
ruht. Nach § 8 Abs. 2 RVG wird die Verjährung der Vergütung für
eine Tätigkeit in einem gerichtlichen Verfahren gehemmt, 
solange das Verfahren anhängig ist. Die Hemmung endet mit der
rechtskräfti-gen Entscheidung oder anderweitigen Beendigung
des Verfahrens. Ruht das Verfahren, endet sie drei Monate nach
Eintritt der Fälligkeit. Die Hemmung beginnt erneut, wenn eine
der Parteien das Verfahren weiter betreibt. Die Verjährungsfrist
beträgt nach § 195 BGB drei Jahre, sie beginnt mit dem Schluss
des Jahres, in dem der Anspruch entstanden und der Gläubiger
von den den Anspruch begründenden Umständen und der 
Person des Schuldners (des Mandanten oder seines Rechtsnach-
folgers) Kenntnis erlangt hat oder ohne grobe Fahrlässigkeit
erlangen müsste (Hartung/Römermann, RdNrn. 66, 70 zu § 8 RVG;
Schneider/Mock, § 4 RdNrn. 117 ff.). Kostenfestsetzungsverfahren
können sich bekanntlich hinziehen, insbesondere wenn Rechts-
mittel eingelegt werden. Es wird sich daher empfehlen, in jedem
Fall, in dem Verfahren sich in die Länge ziehen - insbesondere
auch, wenn sie technisch oder untechnisch ruhen -, gegenüber
dem Mandanten abzurechnen und die Verjährungsfrist und die
einzelnen Hemmungstatbestände sorgfältig unter Kontrolle zu
halten. Hartung/Römermann erläutern die Verjährungsfragen in
RdNrn. 65 bis 87 zu § 8 RVG sehr ausführlich, Schneider/Mock 
versehen ihre Erläuterungen - wie auch sonst - mit praktischen
Beispielen.

Die neue Systematik des RVG gegenüber der BRAGO ergibt sich
daraus, dass aus Bruchteilsgebühren (3/10, 5/10, 10/10) Dezimal-
gebühren (0,5, 0,75, 1,0) wurden. Um die jeweilige Gebühr zu
ermitteln, werden die sich nach dem jeweiligen Gegenstandswert
ergebenden Beträge künftig mit der angegebenen Dezimalzahl
multipliziert, nicht wie bisher mit einer Bruchzahl
(Schneider/Mock, § 1 RdNr. 5). Nach wie vor gibt es Rahmenge-
bühren, wobei dem Gesetzgeber offenbar die Grundsätze der
Grundrechenarten aus dem Auge geraten sind. Die Geschäftsge-
bühr im außergerichtlichen Verfah-ren (bisher § 118 Abs. 1 Nr. 1
BRAG) kann 0,5 bis 2,5 betragen, eine Gebühr von mehr als 1,3
kann jedoch nach Nr. 2400 VV nur gefordert werden, wenn 
die Tätigkeit umfangreich oder schwierig war, während die rechne-
rische Mittelgebühr doch 1,5 betragen würde. Diese neuen
Mittelgebühren, die keine Mittelgebühren mehr sind, werden als
"Schwellengebühr" bezeichnet, die bisher nur in den Gebühren-
ordnungen der Ärzte und Zahnärzte bekannt war (GOÄ, GOZ).
Das wird zu unnötigen und zeitaufwendigen Streitigkeiten 
führen, die der Höhe der Differenz nicht angemessen sind. 
Hartung/Römermann, RdNrn. 58 ff. zu VV Teil 2 kritisieren das 
mit Recht. Ob im Endergebnis das RVG tatsächlich zu einer
Anpassung der Gebührenhöhe an die wirtschaftliche Entwik-
klung führen wird, wird die Praxis zeigen. Die lesenswerten
Erwägungen von Hartung hierzu (Einführung RdNrn. 68 ff.) 
lassen daran zweifeln. Doch bietet das neue Vergütungsverzeichnis
(VV), das durchaus gewöhnungsbedürftig ist, auch Chancen für
höhere Vergütungen als bisher. Das lässt sich exemplarisch an VV
Teil 3 zeigen, der die Gebühren in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten,
Verfahren der freiwilligen Gerichtsbarkeit, der öffentlichrechtlichen
Gerichtsbarkeit und Verfahren nach dem Strafvollzugsgesetz und
ähnlichen Verfahren zusammenfasst.

Die Verfahrensgebühr nach Nr. 3100 VV, die die Prozessgebühr
ersetzt, beträgt erstinstanzlich 1,3. Bei vorzeitiger Erledigung
reduziert sie sich nur auf 0,8. Dieser Satz gilt auch, wenn 
Verhandlungen über nicht anhängige Ansprüche geführt 
werden. Neben der Verfahrensgebühr entsteht nur noch die 
Terminsgebühr nach Nr. 3104 VV in Höhe von 1,2 (Ausnahmen für
das sozialgerichtliche Verfahren: Nr. 3106 VV). Wird lediglich ein
Antrag auf Versäumnisurteil oder zur Prozess- oder Sachleitung
gestellt, ermäßigt sich die Terminsgebühr jedoch auf 0,5. 
Sie entsteht jedoch nun auch in voller Höhe, wenn ein Vergleich
im schriftlichen Verfahren (Beispiel: § 278 Abs. 6 ZPO) oder ein 
Vergleich mit Dritten (Beispiel: Streithelfern) geschlossen wird.
Daneben kann die Einigungsgebühr entstehen, die die 
Vergleichsgebühr ersetzt. Sie beträgt (unverändert) 1,5 beim
außergerichtlichen Vergleich und 1,0 beim gerichtlichen 
Vergleich (Nr. 1000 bzw. 1003 VV), wobei es nicht mehr darauf
ankommt, ob ein Vergleich im Sinn des § 779 BGB (also durch
gegenseitiges Nachgeben) geschlossen wird, sondern nur noch
darauf, dass durch den Abschluss eines Vertrages der Streit oder
die Ungewissheit der Partei über ein Rechtsverhältnis beseitigt
wird, es sei denn, dass sich der Vertrag ausschließlich auf ein
Anerkenntnis oder einen Verzicht beschränkt. Diese Einschrän-
kung wird Auswirkungen auf die Vertragsformulierung
haben: Ein Ratenzahlungsvergleich und ein Druckvergleich 
dürften nicht unter die Einschränkung fallen, selbst wenn die 
volle Klagesumme anerkannt wird, weil mit ihnen eine 
Stundung, ggf. auch ein Teilerlass unter Bedingungen verbunden
ist. Beide Erläuterungswerke schweigen hierzu, soweit ersichtlich.
Insbesondere die Gebühren in Familiensachen könnten jedoch
infolge Wegfalls der Beweisgebühr nicht unerheblich sinken,
nämlich von 30/10 und im Falle der Protokollierung einer 
Scheidungsvereinbarung von 40/10 nunmehr auf 2,5 Verfahrens-
und Terminsgebühr und allenfalls 3,5 bei Protokollierung eines
Vertrages über Scheidungsfolgen (aus einem möglicherweise 
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niedrigeren Streitwert). Ob die Kompensation, die
Schneider/Mock (B § 18 RdNr. 5) sehen, den Verlust der Beweis-
gebühr voll ersetzen, erscheint zweifelhaft. Die Kompensation
wird darin gesehen, dass die Vorbemerkung 3 Abs. 4 zu Teil 3 VV
vorsieht, soweit wegen desselben Gegenstandes eine Geschäftsge-
bühr nach den Nrn. 2400 bis 2403 VV entstanden ist, diese
Gebühr zur Hälfte, jedoch höchstens mit einem Gebührensatz
von 0,75 auf die Verfahrensgebühr des gerichtlichen 
Verfahrens angerechnet wird. In Betracht kommt nur Nr. 2400
VV. In der Vorbemerkung 2.4 Abs. 3 zu Teil 2 Abschn. 4 VV ist
bestimmt, die Geschäftsgebühr entstehe für das Betreiben des
Geschäfts einschließlich der Information und für die Mitwirkung
bei der Gestaltung eines Vertrages. Für die Geschäftsgebühr 
Nr. 2400 VV mit einem Rahmen von 0,5 bis 2,5 kann eine Gebühr
von mehr als 1,3 nur gefordert werden, wenn die Tätigkeit
umfangreich und schwierig war. Scheidungsvereinbarungen 
können eine äußerst umfangreiche und schwierige Tätigkeit
erfordern, die Mitwirkung dabei kann sich über Jahre erstrecken
In Durchschnittsfällen kann die Scheidungsvereinbarung aber
auch komplikationslos sein (kurze Ehedauer, keine Kinder, beide
Ehegatten verdienen ausreichend und haben keine Unterhalts-
ansprüche und kein gemeinsames Vermögen). Der Umfang 
und die Schwierigkeit bemisst sich nach § 14 RVG, der im 
wesentlichen die Kriterien des § 12 Abs. 1 BRAGO übernimmt
und diesem als weiteres Kriterium vor allem das besondere 
Haftungsrisiko hinzufügt, dem gerade in Familiensachen 
besondere Bedeutung zukommt (Beispiel: Berechnung des 
Unterhaltsanspruchs vonEhegatten und Kindern). Einer 
Scheidungsvereinbarung, die protokolliert werden muss, um 
beispielsweise Zahlungsansprüche zu titulieren, geht vielfach
eine außergerichtliche Einigung voraus. Nr. 1000 Abs. 5 VV hat 
§ 36 Abs. 1 BRAGO übernommen. Es fällt also aus dem Gegen-
standswert der Scheidungsverein-barung oder des Teils, der 
protokolliert wird, eine Geschäftsgebühr von 0,5 bis 2,5 mit
einem "Schwellenwert" von 1,3 an (Nr. 2400 VV), die zur Hälfte,
höchstens jedoch mit einem Gebührensatz von 0,75 auf die 
Verfahrensgebühr von 0,8 angerechnet wird (Nr. 3101 Ziff. 2 VV,
da lediglich eine bereits erzielte Einigung protokolliert wird),
daneben eine Einigungsgebühr in Höhe von 1,5 (Nr. 1000 Abs. 1
VV), es sei denn, über die in der Scheidungsvereinbarung verfüg-
ten Ansprüche sei bereits eine Folgesache anhängig (dann
beträgt der Gebührensatz nur 1,0, Nr. 1003 VV). In Familiensachen
werden die Anwälte der Parteien daher genau überlegen 
müssen, ob es zweckmäßig ist, Folgesachen anhängig zu machen,
wobei der eigene Gebührenvorteil bekanntlich nicht ausschlag-
gebend sein darf und sie werden künftig - soweit das nicht jetzt
schon geschieht - neben Scheidungsvereinbarungen auch eine
Vergütungsvereinbarung mit ihrem Mandanten treffen müssen,
wobei in der Scheidungsvereinbarung vom Kostenausspruch des
Gerichts (§ 93 a ZPO) abgewichen werden kann. Auch wird es
erforderlich sein, die Besprechungen über die Scheidungsver-
handlung in den Akten in ausführlichen Aktenvermerken zu
dokumentieren, um später die Schwierigkeit und den Umfang
der Verhandlungen darlegen zu können (kritisch auch: Hartung, 
RdNr. 56 zu VV Einf. RdNrn. 56 ff.).

Beide hier besprochenen Werke sind uneingeschränkt zu empfeh-
len und praxistauglich. Sie nähern sich ihrem Thema auf 
unterschiedliche systematische Weise. Schneider/Mock bestechen
durch die Vielzahl der Berechnungsbeispiele. Auch versuchen sie,
die verwirrende parallele Regelung von bürgerlich-rechtlichen, 
verwaltungsrechtlichen und sozialrechtlichen Gebührentatbe-
ständen im Vergütungsverzeichnis dadurch zu entzerren, dass sie
die einzelnen Verfahren in gesonderten Kapiteln abhandeln.
Andererseits irritiert, dass das Vergütungsverzeichnis nicht mit
abgedruckt wird. 

Hartung/Römermann bestechen durch eine klare systematische
Gliederung mit zahlreichen Querverweisen. Sie erschließen das
Werk ferner durch drei Synopsen RVG/BRAGO, BRAGO/RVG und
eine fast unverzichtbare Synopse VV/BRAGO, die es dem Nutzer
ermöglichen, sich im unübersichtlichen Dickicht des Gesetzestextes
zurechtzufinden. Der Kommentar von Hartung/Römermann wird
einen führenden Platz auch unter seinen künftigen Konkurren-
ten einnehmen.

Rechtsanwalt Sieghart Ott, München
RAe Sieghart Ott, Willner & Bergt

§*§*§

Strafverteidigung in der Praxis. Hrsg. Von RA Rainer Brüs-
sow, RA Prof. Norbert Gatzweiler, RA Dr. Wilhelm Krekeler
und RA Prof. Dr. Volkmar Mehle. 3. Aufl. 2004. Deutscher
AnwaltVerlag Bonn. 2.480 Seiten, gebunden. Euro 128,00.
ISBN 3-8240-0555-7.

Zweifelsohne: Jeder Beschuldigte hat Anspruch auf die beste
mögliche Verteidigung. Sie muss ihn davor schützen, in seinen
Grundrechten verletzt zu werden. Und es gilt, den vom Bundes-
verfassungsgericht in ständiger Rechtsprechung bejahten
Anspruch auf ein faires, rechtsstaatliches Verfahren in der Praxis
auch einzufordern.

Wer hier - gerade als "Gelegenheitsverteidiger" - nicht auf verlo-
renem Posten kämpfen will, braucht einen zuverlässigen Ratgeber,
wie etwa das nun schon in dritter Auflage erschienene Handbuch
"Strafverteidigung in der Praxis". Denn 27 Experten, darunter 
20 Fachanwälte für Strafrecht, behandeln darin die essentiellen
Aspekte effizienter Verteidigertätigkeit. Als Nachschlagewerk im
materiellen und prozessualen Strafrecht enthält es dabei wieder
alle für die Strafverteidigung wesentlichen Rechtsgebiete 
umfassend in zwei Bänden.

Selbstredend spielt weiterhin die Vermittlung von Verteidigungs-
taktik, Verteidigungstechnik und Verteidigungsstrategie die 
entscheidende Rolle. Aber auch den neu in Erscheinung getrete-
nen Bedürfnissen der Strafverteidigungspraxis wurde in der Neu-
auflage angemessen Rechnung getragen. So erfährt etwa das Insti-
tut der notwendigen Verteidigung eine vertiefte Behandlung.
Angesichts der Bedeutung, die die Vermögensabschöpfung in der
Praxis der Strafverteidigung - nicht nur in Wirtschafts- und Steuer-
strafsachen - gewonnen hat, ist der Beitrag "Wirtschaftsstrafver-
fahren" um den Abschnitt "Verfall und vorläufige Sicherstellung"
erweitert worden. Da das Problem der Geldwäsche im Alltag des
Strafverteidigers eine besondere Bedeutung erlangt hat, wird es
nunmehr in einem gesonderten Beitrag des Werks dargestellt. Und
auch den Gebühren des Strafverteidigers wurde in der jüngsten
Ausgabe wieder ein Beitrag gewidmet, obwohl die längst überfäl-
lige Anhebung der Gebühren und die notwendige Gebühren-
strukturreform inzwischen in greifbare Nähe gerückt sind.

Der erste Teilband widmet sich den Grundlagen des Strafverfah-
rens. Dabei werden in einem einführenden Kapitel Umfang und
Grenzen rechtsanwaltlicher Mitwirkung als Verteidiger im Straf-
prozess so skizziert, dass für die daran geknüpften Problemfelder
im Strafverteidigeralltag eindeutig nachvollziehbare und rechtlich
abgesicherte Lösungswege verdeutlicht werden. Nach einem 
Ausflug in das materielle Strafrecht mit ausgewählten Problemen
aus dem Allgemeinen Teil und einem Blick auf das Rechtsfolgen-
system des Strafgesetzbuches rücken schließlich Ermittlungs-,
Haupt- und Rechtsmittelverfahren ebenso in den Mittelpunkt der
Darstellung wie die immer noch weitgehend unbeachtete, 
zumindest stark vernachlässigte und bei alledem keineswegs zu
unterschätzende Verteidigung in der Strafvollstreckung sowie im

Buchbesprechungen

Mitteilungen Mai 2004 21

22395 Buchbesprechung_Mai.qxd  30.04.2004  14:39  Seite 21



Strafvollzug, aber auch die Wiederaufnahme des Strafverfahrens
und die unmittelbare praktische Bedeutung der Europäischen 
Menschenrechtskonvention für das Strafverfahren. Abgerundet
wird der erste Teilband schließlich durch eine ebenso übersichtli-
che wie knappe Abhandlung der Verteidiger-Gebühren nach bis-
herigem Recht und - last but not least - dem Problem der Geldwä-
sche im Alltag des Strafverteidigers.

Der zweite Teilband ist zunächst einigen ausgewählten, "besonde-
ren" Strafverfahrensarten gewidmet, so den Kapital- und Sexual-
strafverfahren, den Wirtschafts- und Steuerstrafverfahren, aber
auch den Betäubungsmittel-, Umwelt- und Verkehrsstrafverfah-
ren. Nach Hinweisen zur Verteidigung in Jugendstrafverfahren
und Argumentationshilfen für den Alltag in der Verteidigung jun-
ger Menschen befasst sich die Darstellung schließlich noch mit dem
vor allem verkehrsrechtlich relevanten Ordnungswidrigkeitenver-
fahren. Außerdem im 2. Teilband: Ausführungen zur Begutach-
tung der strafrechtlichen Verantwortlichkeit und Einblicke in die
ungeahnten Möglichkeiten der Kriminaltechnik; quasi ein Ausflug
in die Hilfswissenschaften.

Jeder, der im Kanzleialltag mit Strafverteidigung befasst oder
jedenfalls daran interessiert ist, wird den vorliegenden Titel aus
dem Deutschen Anwalt Verlag also für seine ganz individuellen
Bedürfnisse zu schätzen wissen; sei es als Ausbildungs-, Fortbil-
dungs- oder Arbeitshilfe für die Verteidigungspraxis. Jedenfalls
sollte das Werk in keiner gut sortierten Kanzleibibliothek fehlen.

Rechtsanwalt Roland Thalmair, Eggenfelden
Kanzlei Dr. Kempfler, Kopp & Kollegen

§*§*§

Newcomer vs. Klassiker
Neue BGB-Kommentare im Vergleich

Lange erwartet, ist die Neuauflage des einzigen zweibändigen
BGB-Kommentars Anfang April dieses Jahres erschienen, nachdem
sie schon für den Herbst 2003 angekündigt worden war:

Erman, Bürgerliches Gesetzbuch, Handkommentar, 11. neu
bearb. Aufl., Aschendorff Rechtsverlag/Verlag Dr. Otto
Schmidt, Münster/Köln 2004, Band I 2.983 S., Band II 
2.925 S., geb. im Schuber, EUR 298,00, Subskriptionspreis
bis 29.6.2004 EUR 248,00.

Damit liegt ein weiterer vollständiger BGB-Kommentar neuesten
Standes vor. Die Verzögerung der Auslieferung wurde u.a. durch
den Tod von Wolfgang Hefermehl verursacht, dessen Beiträge
drei neue Bearbeiter übernehmen mussten: Jürgen Schmidt-
Räntsch, der im Bundesministerium der Justiz federführend an
der Ausarbeitung des Schuldrechtsmodernisierungsgesetzes
beteiligt war und nun Richter am BGH ist, erläutert das Verjäh-
rungsrecht, Christian Armbrüster kommentiert nicht das Recht
der Stellvertretung, wie es im Vorwort fälschlich heisst, sondern
die §§ 145 bis 163, also die Vorschriften über den Vertragsschluss, 
die Bedingung und Zeitbestimmung. Frank Ebbing hat die 
Erläuterung der §§ 937 bis 1007 übernommen und damit einen
wesentlichen Teil des Sachenrechts einschließlich der Rechts-
grundlagen für den allgemeinen quasinegatorischen Abwehran-
spruch, während Horst Ehmann im Anhang zu § 12 auf 90 Seiten
äußerst ausführlich das Allgemeine Persönlichkeitsrecht 
einschließlich des Ehrenschutzes und des Presserechts darstellt,
eines der wichtigsten Rechtsgebiete für die Abwehransprüche aus
§ 1004 BGB. Auch weitere neue Autorinnen und Autoren sind 

hinzugekommen: Stefanie Roloff kommentiert sachkundig das
AGB-Recht sowie im Anhang hierzu das UKlaG. Besonderen 
Hinweis verdienen die Ausführungen in Rd-Nrn. 27 ff. zu § 307
BGB, in denen die Rechtsgebiete und Vorschriften herausgearbei-
tet werden, die die Funktion eines gesetzlichen Leitbildes haben,
von denen auch Indi-vidualvereinbarungen nicht abweichen dür-
fen. Elke Herrmann hat die Bestimmungen über die Schenkung,
über die Verwahrung und die Bürgschaft neu kommentiert. Dag-
mar Kaiser erläutert auf 18 Seiten die Bestimmungen des Lebens-
partnerschaftsgesetzes, die zutreffend in das Familienrecht ein-
gestellt wurden. Sie weist einleitend darauf hin, dass nach dem
Gesetz die Lebenspartner - anders als Ehegatten - nicht zu einer
"Lebensgemeinschaft" im Sinn des § 1353 Abs. 1 Satz 2 BGB und
nicht zur Hausgemeinschaft, sondern nach § 2 LPartG zu einer
graduell geringeren Solidargemeinschaft verpflichtet seien, 
weshalb das Gesetz in § 15 an die Aufhebung der Lebenspart-
nerschaft nicht materiell an die Zerrüttung anknüpfe, sondern ledig-
lich formal an die Erklärung eines oder beider Lebenspartner, die 
Partnerschaft nicht fortsetzen zu wollen, ver-bunden mit näher
bezeichneten Fristen.

Neu im Kreis der Mitarbeiter ist auch Petra Buck, die zusammen
mit dem Herausgeber Harm Peter Westermann die §§ 818 bis 
822 BGB kommentiert. Stefan Edenfeld hat den bisher von Peter
Hanau betreuten Teil des Dienstvertragsrechts übernommen,
nämlich die §§ 611 bis 613 a BGB. Da auch Robert Battes aus dem
Kreis der Bearbeiter ausgeschieden ist, hat Johannes Hager, der
seit kurzem an der LMU München lehrt, neben der Kommentie-
rung des Schuldner- und Gläubigerverzugs die Bestimmungen
über einseitige Leistungsbestimmungsrechte in §§ 315 bis 319
BGB und Johann Kindl die Erläuterung der §§ 311 und 311 a BGB 
übernommen und damit auch den nun gesetzlich geregelten Fall
der culpa in contrahendo. Kindl meint in RdNr. 16 zu § 311 BGB,
durch die Kodifikation der c.i.c. sei sachlich keine Änderung
erfolgt, in RdNr. 17 weist er jedoch gleichwohl auf einige 
Änderungen hin. Es ist sicherlich richtig, dass die bisherige Recht-
sprechung zur c.i.c. anwendbar ist; die abstrakte Regelung in 
§ 311 Abs. 2 und Abs. 3 BGB sowie die ausdrückliche Bezugnah-
me auf § 241 Abs. 2 BGB kann dennoch zu einer Haftungserwei-
terung gegenüber dem bisherigen Recht führen.

Weitere Neubearbeitungen können dem Vorwort entnommen
werden. Hinzuweisen ist insbesondere auf den Beitrag von Ingo
Saenger, der das übrige Verbraucherrecht sowie das Darlehens-
recht kommentiert und damit weitgehend Neuland betreten 
musste, wenngleich er mit der Rechtsmaterie vertraut war, wie
sich aus einschlägigen Veröffentlichungen ergibt. In der Einfüh-
rung vor § 488 BGB gibt Ingo Saenger auch eine Kurzdarstellung
des Factoring, eines in der Praxis an Gewicht zunehmenden 
Finanzierungsinstruments, das jedoch weder beim echten noch
beim unechten Factoring dem Darlehensrecht unterfällt, weshalb
es in anderen Kommentaren meist im Zusammenhang mit der
Bürgschaft abgehandelt wird.

Neu in der 11. Aufl. ist auch die Kommentierung des WEG, die in
gewohnter Grundlichkeit Herbert Grziwotz übernommen hat 
(im zweiten Band nach dem BGB). Als besonders nützlich sei 
hervorgehoben die Aufzählung von Beispielen, in welchen Fällen
eine bauliche Veränderung oder eine bloße Instandhaltungs-
maßnahme vorliegt (RdNr. 9 zu § 22 WEG).

Naturgemäß neu ist auch die Kommentierung der BGB-Informa-
tionspflichten-Verordnung, deren einzelne Abschnitte den
jeweils relevanten Bereichen zugeordnet sind und dort kommen-
tiert werden. Besonders hervorgehoben werden soll in diesem 
Zusammenhang die Kommentierung der Musterbelehrung als
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Empfehlung für eine ordnungsgemäße Widerrufsbelehrung
durch die BGB-InfoV vom 5.8.2002 (abgedruckt als Anhang zu §
355 BGB). Dankenswerterweise weist Ingo Saenger in RdNr. 12 zu 
§ 355 BGB darauf hin, es spreche manches dafür, dass sich der
Unternehmer nicht ohne weiteres auf die Empfehlungen des
Bundesministeriums der Justiz verlassen könne. Denn soweit das
Muster von den gesetzlichen Vorgaben abweicht, dürfte die 
BGB-InfoV teilweise unwirksam sein (ebenso: Dagmar Kaiser in 
Staudinger, Neubearb. 2003, RdNr. 3 zu Art. 245 EGBGB und der
Rezensent in FLF 2003, 38).

Auch bei den Überleitungsvorschriften für das Schuldrechtsmo-
dernisierungsgesetz verfährt der Kommentar so, dass er die 
einzelnen Abschnitte den jeweils relevanten Bereichen zuordnet
und dort abdruckt, so Art. 229 § 3 EGBGB im Anhang vor § 535
BGB, Art. 229 §§ 5 und 7 EGBGB im Anhang zur Einleitung vor 
§ 241 BGB und Art. 229 § 6 im Anhang vor § 194 BGB. Das ist eine
sehr benutzerfreundliche Anordnung.

Die Mehrzahl der insgesamt 42 Autoren der 11. Aufl. des Erman
entstammt dem Kreis der Hochschullehrer, aber auch einige 
Richter und Rechtsanwälte sowie der Notar Herbert Grziwotz
gehören dazu. Das sichert einerseits den wissenschaftlichen 
Anspruch des Kommentars, aber auch die praxisorientierte 
Darstellung. Die Neuauflage schließt eine Lücke. Der Erman wird
nach wie vor ein wichtiges Nachschlagewerk zum BGB und einigen
Nebengesetzen sein. Mit einem Umfang von fast 6.000 Seiten ist
der Kommentar preiswert. Die Mitarbeiter - auch die der 
jüngeren Generation - sind ohne Ausnahme namhaft und 
garantieren ein hohes Qualitätsniveau. Es versteht sich von
selbst, dass Rechtsprechung und Rechtsliteratur in ausreichen-
dem Maß zitiert wird und eine Auseinandersetzung damit
erfolgt. Mit der Neuauflage dieses Kommentars liegt nun die
aktuellste Kommentierung des BGB vor.

Eine weitere Neuerscheinung ist geeignet, dem Erman Konkurrenz
zu machen, ein dreibändiger BGB-Kommentar, der seit April 2003
komplett vorliegt:

Heinz Georg Bamberger/Herbert Roth (Hrsg.), Kommentar
zum Bürgerlichen Gesetzbuch in drei Bänden, 
Band 1: CCXVI, Verlag C.H. Beck München 2003, 2.407 S.,
Band 2: XLIV, 2.323 S., Band 3: XLVIII, 2.903 S., nur geschlos-
sen beziehbar, Leinen EUR 495,00.

Der Verlag hat aus der Not eine Tugend gemacht und die drei
Bände einzeln in Abständen herausgegeben. Band 3 (Familien-
und Erbrecht) wurde im Januar/Februar-Heft dieser MITTEILUNGEN
bereits vorgestellt. Die Bände 1 und 2 liegen seit April 2003 vor.
Band 1 ist als letzter erschienen und enthält demgemäß das
Abkürzungs- und Gesamtsachverzeichnis.

Auch dieser Kommentar hat sich zwischenzeitlich in der Praxis
vorzüglich bewährt. Naturgemäß wurde er vor allem für die 
Kommentierung der neuen, durch das Schuldrechtsmodernisie-
rungsgesetz und andere Änderungsgesetze in das BGB neu ein-
ge-fügten Bestimmungen konsultiert. Wer die Überleitungsvor-
schriften zum Schuldrechts-modernisierungsgesetz, zum Zweiten
Gesetz zur Änderung schadensersatzrechtlicher Vorschriften und
zum OLG-Vertretungs-Änderungsgesetz sucht, wird auf eine lan-
ge Reise geschickt. Man findet Art. 229 §§ 5 bis 9 EGBGB nur 
mithilfe des Inhaltsverzeichnisses in Band 2 in einem Anhang
nach § 853 BGB, wo diese in der Praxis sehr wichtigen Vorschrif-
ten von Bernhard Thurn erläutert werden, § 6 wird von Wolfgang
Henrich zusätzlich in der Vorbemerkung zu den Verjährungsvor-

schriften vor § 194 BGB kommentiert, wo man sie systematisch
auch am ehesten vermutet.

Helmut Grothe erläutert die Widerrufs- und Rückgaberechte bei
Verbraucherverträgen in den §§ 355 bis 357 BGB, während die
entsprechenden Bestimmungen für verbundene Verträge von
Cosima Möller und Christiane Wendehorst kommentiert werden,
die auch die Vorschriften der §§ 491 bis 507 BGB über die 
Verbraucher- und ihnen teilweise gleichgestellten Verträge kom-
mentieren. Ihr Text ist leider etwas praxisfern geraten, wenn
auch mit verbraucherfreundlicher Tendenz. So wird der Nutzer
mit der zutreffenden Information, für die Errechnung des effek-
tiven Jahreszinses sei die AIBD-Methode vorgeschrieben, wenig
anfangen können, weil zwar § 6 der Preisangabenverordnung
abgedruckt ist, nicht aber der Anhang mit der mathematischen
Formel, die zugegebenermaßen allerdings auch nur ein Dipl.-
Mathematiker umsetzen kann. In RdNr. 33 zu § 492 BGB (Form-
vorschriften für Verbraucherdarlehensverträge) neigen die Auto-
rinnen der Ansicht zu, die in Abs. 1 Satz 5 aufgestellten Formvor-
schriften seien nicht nur auf die Vollmacht entsprechend
anwendbar, sondern auch auf eine Genehmigung eines als falsus
procurator Handelnden, ohne die herrschende Gegenmeinung in
Rechtspre-chung und Rechtsliteratur ausführlich zu erörtern 
(so: Saenger in Erman, RdNr. 58 zu § 492 BGB).

Sachkundig und praxisnah kommentieren Jörn Becker und
Hubert Schmidt, zwei Kollegen, das AGB-Recht der §§ 305 bis 310
BGB auf immerhin 177 Seiten. Im Rahmen seiner Erläuterung des 
Bürgschaftsrechts (§ 765 BGB) setzt sich Mathias Rohe auch mit
der Rechtsprechung des BGH zu finanziell krass überforderten
Angehörigen von Lebensgemeinschaften sehr ausführlich 
auseinander, die äußerst differenziert ist und nicht ohne Brüche
sich entwickelt hat.

Das Allgemeine Persönlichkeitsrecht und damit auch das Presse-
und Äußerungsrecht kommentiert der Mitherausgeber Heinz
Georg Bamberger in einem Anhang nach § 823 BGB. Die 
Rechtsfolgen der Verletzung werden ausführlich dargestellt:
Unterlassungs-, Widerrufs-, Schadensersatzanspruch und Neben-
ansprüche, ferner das Recht der Ge-gendarstellung. Band 2 
enthält ferner eine Kommentierung der Erbbaurechtsverord-
nung und des WEG.

Der Kommentar von Bamberger/Roth ergänzt die auf dem Markt
befindlichen BGB-Kommentare in äußerst sinnvoller Weise. Ein
neues Mitarbeiter-Team aus Hochschullehrern, Richtern, Rechts-
anwälten und Notaren setzt auch neue Akzente, ohne die 
wissenschaftliche Zuverlässigkeit zu verlassen. Besonders hervor-
zuheben ist die klare Gliederung und die gute Lesbarkeit des 
Textes. Sie wird dadurch unterstützt, dass Rechtsprechungs- und
Literaturhinweise in Fußnoten ausgelagert sind. Es ist ein 
Praktiker-Kommentar entstanden, der jedem Rechtsanwender
vielfachen Nutzen bringt. Der Newcomer wird daher den 
Klassiker Erman nicht verdrängen, sondern selbst zum Klassiker
werden.

Der Bamberger/Roth hat den unübersehbaren Vorteil und Char-
me der Neuheit in Konzeption und Aufbau. Einige Kritikpunkte,
die angemerkt wurden, ändern daran nichts.

Rechtsanwalt Sieghart Ott, München
RAe Sieghart Ott, Willner & Bergt
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Rechtsschutzversicherung. Kommentar zu den Allgemeinen
Bedingungen für die Rechtsschutzversicherung 
(ARB 75 und ARB 94/2000). Von RA Dr. Walter Harbauer. 7.,
völlig neubearb. Aufl. 2004. Verlag C. H. Beck. XXVII, 980
Seiten. In Leinen. Euro 86,00. ISBN 3-406-51419-7.

Welcher Kollege freut sich nicht über ein rechtsschutzversichertes
Mandat? Weiß er doch spätestens mit Eingang der Deckungszu-
sage um einen sicheren Schuldner für sein Honorar. Schon im
eigenen Interesse wird er deshalb die Korrespondenz mit der
Rechtsschutzversicherung nicht dem Klienten zumuten, sondern 
vielmehr selbst führen. Freilich wohl wissend, dass sich die dafür
anfallende Gebühr nur in den seltensten Fällen realisieren lässt.
Aber die jedes Jahr von Rechtsschutzversicherern ausgeschütte-
ten Beträge geben ja deutliche Signale. 2002 beispielsweise
waren es rund 1,9 Milliarden Euro, davon ein Großteil Anwalts-
gebühren! Und wer daran partizipieren möchte, muss sich mit-
unter durchsetzen

Jedenfalls sollte man den "Harbauer" stets griffbereit haben.
Denn die voraussichtliche Eintrittspflicht der Rechtsschutzversi-
cherung wird nicht selten ausschlaggebend dafür sein, ob ein
Mandatsverhältnis überhaupt zustande kommt. Und wenn der
Versicherungsschutz dann doch eventuell verweigert wird, gilt es
zu klären, ob die angeführten Risikoausschlusstatbestände nach
den ARB auch wirklich greifen.

Überhaupt werfen rechtsschutzversicherte Mandate zahlreiche
Fragen auf. Etwa: Welcher Personenkreis ist mit welchen Wag-
nissen versichert? Ist der Versicherer auch zur Überwachung von 
Verjährungs- und anzeigefristen verpflichtet? Welche Rechtsko-
sten fallen im Einzelnen unter die Versicherungsdeckung? Wel-
che Kosten verbleiben im Risikobereich des Versicherungsneh-
mers? Inwieweit besteht Rechtsschutz auch bei Fällen mit Aus-
landsbezug? Welche Rechtsbereiche sind von vornherein vom
Versicherungsschutz ausgeschlossen? Ist der Versicherer berech-
tigt, einen höheren Beitrag zu verlangen, sobald hinsichtlich des
versicherten Risikos ein gefahrerhöhender Umstand eintritt? Und
was gilt, wenn der Versicherer seine Leistungspflicht verweigert,
weil er der Meinung ist, die beabsichtigte Interessenwahrneh-
mung des Versicherungsnehmers sei nicht hinreichend aussichts-
reich oder gar mutwillig?

Antworten auf diese und viele weitere Fragen gibt der seit Jah-
ren bewährte ARB-Kommentar von Dr. Walter Harbauer. Nach
seinem Tod im Jahr 2002 wurde das Werk fortgeführt von Dr.
Günter Bauer, Prof. Dr. Karl Maier und Peter Stahl. Sie sind eben-
falls profunde Kenner der Materie und versprechen nicht nur 
Meinungsvielfalt, sondern zudem eine souveräne Kommentierung
von höchster Qualität:

Dr. Günther Bauer ist Rechtsanwalt in Nürnberg. Im Jahr 
2002 erschien von ihm die 5. Auflage des Standardwerks 
"Die Kraftfahrtversicherung".

Prof. Dr. Karl Maier ist Dozent für Privatversicherungsrecht an der
Fachhochschule Köln und Verfasser mehrerer eingeführter Werke
zum Versicherungsrecht.

Peter Stahl ist Jurist und Mitglied des Vorstands einer großen
Rechtsschutzversicherung.

Obwohl die Neubearbeitung des kompakten ARB-Kommentars
also in neue Hände gelegt wurde, ist es dem vorgenannten 

Autorenteam doch bestens gelungen, Walter Harbauers Nachfolge
ganz in seinem Sinne und unter Beibehaltung der bisherigen
Struktur anzutreten.

Die 7. Auflage der Kommentierung erläutert nunmehr neben
den nach wie vor zentralen ARB 75 die ARB 94 mit ihren Unter-
schieden und die relevanten Abweichungen der ARB 2000.

Am Anfang des Werks stehen dabei zunächst der AVB-Text der
ARB 75 nebst Standardklauseln, die ARB 94 und - sehr praktisch: 
- Synopsen dieser beiden Bedingungswerke. Außerdem der
eigentlichen Kommentierung noch vorangestellt: die ARB 2000.

Den Schwerpunkt der Darstellung bilden dann wohlweislich 
die ARB 75. Denn auch heute liegen diese noch zahlreichen 
Versicherungsverträgen zugrunde. Und mithin beziehen sich die
vorliegenden Gerichtsentscheidungen insbesondere auf dieses
Bedingungswerk, obgleich sich zu dessen Klauseln auch in den
Nachfolgeregelungen zumeist entsprechende Bestimmungen 
finden. Und darauf wird in der Kommentierung jeweils ausdrück-
lich hingewiesen. Denn zu den ARB 75 einerseits und zu den 
ARB 94 andererseits ergangene Gerichtsurteile sind - außer bei
besonders wichtigen Urteilen - nur bei den Erläuterungen des der
Entscheidung jeweils zugrunde liegenden Bedingungswerks
wiedergegeben. Wer sich mit einer bestimmten Problemstellung
intensiver auseinandersetzen möchte oder muss, wird aber 
ohnehin sinnvollerweise die Kommentierung beider Bedingun-
gen zu Rate ziehen.

Im dritten Teil des Werks werden zusätzlich die ARB 94 erläutert,
wobei vornehmlich diejenigen Materien Beachtung finden, in
denen die Abweichungen von den ARB 75 besonders gravierend
sind (Risikoausschlüsse, Versicherungsfall, Obliegenheiten). 

Schließlich beschreibt und erläutert der aktuelle "Harbauer"
noch alle relevanten Abweichungen der ARB 2000 jeweils im
Anschluss an die entsprechende Regelung der ARB 94. Und das ist
auch sinnvoll. Denn bei den ARB 2000 handelt es sich ja nur um
eine behutsame Weiterentwicklung der ARB 94 zu Gunsten der 
Versicherungsnehmer, ohne dass deren Aufbau und Gliederung
dabei aber verändert würden. Da hierzu noch keine Rechtspre-
chung vorliegt, konnte natürlich gut darauf verzichtet werden,
die ARB 2000 in einem eigenständigen Teil zu kommentieren.

Unverzichtbar ist wegen der Harmonisierung und Liberalisierung
des Privatversicherungsrechts im Rahmen der Schaffung eines
europäischen Versicherungs-Binnenmarktes an dieser Stelle 
freilich der Hinweis, dass es seit dem 29. Juli 1994 jedem Versicherer
freigestellt ist, Bedingungen eigener Wahl zu verwenden, die 
keiner vorherigen Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde
mehr bedürfen. Da die Rechtsschutzversicherer von den ARB
94/2000 - als unverbindlich empfohlenen Musterbedingungen -
also nach Belieben abweichen können und dies in zunehmendem
Maße tun, wird für die sinnvolle Anwendung des aktuellen 
"Harbauer" nicht umsonst auch von seinen Bearbeitern dringend
empfohlen, "zunächst die Identität der konkret vereinbarten 
ARB mit den hier kommentierten zu überprüfen und auf 
Abweichungen zu achten."

Rechtsanwalt Roland Thalmair, Eggenfelden
Kanzlei Dr. Kempfler, Kopp & Kollegen
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Datum/Unterschrift/Kanzleistempel

Jahresbeitrag 203,00 € (einschließlich DAV-Beitrag),
in den ersten zwei Jahren nach Zulassung 90,00 €. 
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